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1 Öffentlichkeit 1 
 
Anschreiben vom 
29.04.2024 
 

1.1 Mit diesem Schreiben lege ich Einspruch gegen die o. g. 
Änderung des Flächennutzungsplanes ein.  
Begründung:   
 

Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Keine Abwägung erforderlich. 

Kein Beschluss erforderlich. 
Keine Änderung der Planung. 

  1.2 Das Münsterland liefert bereits heute einen überproporti-
onalen Flächenanteil für den Ausbau der Windenergie in 
den dafür planerisch vorgesehen Windvorzugszonen und 
erfüllt damit schon jetzt alle Anforderungen an die Ener-
giewende (Regionalplanung Münsterland). Die Investoren 
nutzen die rechtliche Lücke bis zum Inkrafttreten des 
neuen Regionalplans, um zusätzlich WEA außerhalb die-
ser Zonen zu errichten. Dem Ansatz der Landesplanung, 
„Wildwuchs“ beim Bau von WEA zu vermeiden, wird da-
mit nur zum eigenen Nutzen entgegengetreten. Der Er-
neuerbare-Energien-Erlass von NRW will den Ausbau be-
wusst in die Konzentrationszonen des Regionalplans len-
ken, um den Rest der Parklandschaft zu erhalten, den 
Schutz der Natur, die Rücksichtnahme auf die betroffe-
nen Menschen und die Akzeptanz der Energiewende bei 
der Bevölkerung zu gewährleisten. Der Bau der Anlagen 
ist deshalb abzulehnen.  
 

Den Bedenken wird nicht gefolgt. 
Bei den Windenergiebereichen der Regionalplanung han-
delt es sich nicht um Konzentrationszonen oder Aus-
schlussflächen. Sie dienen als Flächenkulisse zur Bestim-
mung und Quantifizierung der Flächenbeitragswerte nach 
Anhang 1 des Windenergieflächenbedarfsgesetzes 
(WindBG). 
Außerhalb dieser in Regionalplänen bzw. Teilregionalplä-
nen berücksichtigten Flächen sind Windkraftanlagen nach § 
35 Abs. 2 BauGB („Sonstige Vorhaben“) zu betrachten.  
Über die Flächenkulisse der Regionalplanung hinaus kön-
nen nach § 249 Abs. 2 BauGB die Kommunen eigene Flä-
chen, sog. Positiv-Flächen ausweisen, damit Windkraftanla-
gen nach § 35 Abs.2 i. V. m. Abs. 3 Nr. 1 BauGB nicht den 
Darstellungen eines Flächennutzungsplanes widerspre-
chen. 
Die angesprochenen Aspekte des Schutzes des Land-
schaftsbildes, des Schutzes der Natur, der Rücksicht-
nahme auf das Schutzgut Mensch werden im Umweltbe-
richt und Artenschutzfachbeitrag zu dieser Flächennut-
zungsplanänderung sowie im immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsverfahren zum Bau von Windkraftanlagen 
berücksichtigt. Hier werden z. T. durch Gutachten die Ein-
haltung der relevanten Richt- und Grenzwerte z. B. bei Im-
missionen nachgewiesen.  
Die angesprochene Parklandschaft ist kein natürliches 
Landschaftsbild, sondern eine durch den Menschen ge-
schaffene Kulturlandschaft. Sie ist an vielen Stellen durch 

Den Bedenken wird nicht ge-
folgt. Keine Änderung der 
Planung.  
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technische Bauwerke wie Masten etc. bereits geformt und 
ergänzt. Die Gemeinde Wadersloh will vor diesem Hinter-
grund eine ausgewogenere Verteilung von Windkraftanla-
gen im Gemeindegebiet erreichen und eigene Kriterien 
entwickeln.  
  

  1.3 Die Gemeinde Wadersloh deckt bereits heute bilanziell 
100 % ihres Strombedarfs aus Erneuerbaren Energien 
(Berechnungen NKN, Arbeitsgruppe Energie). Durch den 
eigenbedarfsbezogenen Zubau privater Solaranlagen 
wird sich dieser Anteil weiter erhöhen. Mit den zwei ge-
planten WEA am Eichelgarten würde die Gemeinde Wa-
dersloh eine 9-fache Überbauung mit EE-Erzeugungska-
pazitäten erreichen. Ich lehne es ab, dass die Gemeinde 
ihren Bürgern alle Lasten aufbürdet, die mit der überpro-
portionalen Erfüllung einer Deutschen Gemeinschaftsauf-
gabe verbunden sind. Das ist ungerecht.   
 

Den Bedenken wird nicht gefolgt. 
Die vorgetragenen Bedenken betreffen auch ganz allge-
meine energiepolitische Fragestellungen in der Akzeptanz 
der Energiewende, die eine Folge der bundesweiten Um-
setzung der Transformation der Energieerzeugung bedeu-
tet. Dies bundeseinheitliche Vorgaben und Rahmenset-
zungen haben eine geringere „Relevanz“ von regional- 
und ortstypischen Besonderheiten (hier der kommunale 
Selbstversorgungsgrad) zur Folge. U. a. als Reaktion da-
rauf ist die Gemeinde bestrebt bzw. plant durch eigene Kri-
terien die Entwicklung im Windenergie- und Photovoltaik-
bereich räumlich zu steuern.  
Im Gegensatz zu der früheren Planungsgrundlegung mit 
Steuerung der Baurechte privilegierter Anlagen des § 35 
Abs. 3 Satz 3 BauGB (die Baurechte „genommen“ haben), 
formen die neuen Planungen die Baurechte „positiv“ aus. 
So kann die Kommune nun mit einem selbst formulierten 
Ziel von max. 20 Anlagen hier bei einer Überschreitung 
der Zahl eine Bauleitplanung für weitere Anlagen nicht 
mehr vorsehen. Auch möchte die Kommune mit eigenen 
geplanten Kriterien erreichen, dass nicht eine Ortslage 
übermäßig viele Anlagen zugeordnet bekommt.  
Ein Rechtsanspruch auf Bauleitplanung zur Verwirklichung 
von Vorhaben besteht nicht (anders als bei der Privilegie-
rung und deren Einschränkung). Mit den neuen Planungen 
werden sog. „Positiv“-Planungen betrieben 
 

Den Bedenken wird nicht ge-
folgt. Keine Änderung der 
Planung.  
 

  1.4 Am südlichen und nördlichen Ortsrand von Diestedde 
befinden sich bereits heute 9 der 10 WEA in der Ge-
meinde Wadersloh. Die Diestedder Bürger tragen damit 

Den Bedenken wird nicht gefolgt. 
Mit der nun aufgezeigten Planung für zwei Standorte ist ein 
weiterer, darüber hinaus gehender Zubau von Anlagen im 

Den Bedenken wird nicht ge-
folgt. 
Keine Änderung der Planung. 
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schon jetzt 90 Prozent der damit verbundenen Lasten, 
wie hörbaren Lärm, Infraschall, Belastung des Land-
schaftsbildes etc. Ein weiterer Zubau in Ortsnähe würde 
diesen Zustand weiter verschärfen. Warum wird das ge-
plante Windenergieprojekt erneut in unmittelbarer Nähe 
zu Diestedde errichtet, ohne zuvor die Bürger zu befra-
gen, ob sie damit einverstanden sind?  
 

Raum Diestedde nicht geplant.  
Die Gemeinde Wadersloh will den Ausbau der Windener-
gie fördern und möchte hierfür Planungen von Vorhaben-
trägern bauleitplanerisch geordnet umsetzen. In diesem 
Zusammenhang beteiligt sie die Bürgerinnen und Bürger 
innerhalb der Planverfahren im gesetzlich vorgeschriebe-
nen Maße.  

  1.5 Das Münsterland ist charakterisiert durch seine Parkland-
schaft und vermarktet sie touristisch. Auch die Gemeinde 
Wadersloh hat in der Vergangenheit große Anstrengun-
gen unternommen, um seine Attraktivität für Urlauber und 
Tagesausflügler zu erhöhen (Gestaltung Abteiumfeld, 
Wohnmobilstellplätze, Werbung …). Die Belastung des 
Landschaftsbildes durch immer mehr WEA von immer 
größerer Höhe wird Besucher davon abhalten, ein Müns-
terland zu bereisen, das sich zu einer „WindParkland-
schaft“ entwickelt.   
 

Den Bedenken wird nicht gefolgt. 
Mit der nun aufgezeigten Planung für zwei Anlagen und ei-
ner möglichen. geplanten ausgewogenen räumlichen 
Steuerung der Verteilung von Anlagen im Gemeindegebiet 
ist ein weiterer Zubau von Anlagen im Raum Diestedde 
nicht geplant.  
Dabei können auch Räume von Windkraftanlagen freige-
halten, die aus touristischen Gründen nicht mit oder weiter 
verdichtet mit WEA bebaut werden sollen.  
Das sich das Münsterland aufgrund der überall relativ ebe-
nen Topographie ubiquitär für die Windenergienutzung 
eignet, ist eine Differenzierung und räumliche Steuerung 
aus anderen planerischen Gründen sinnvoll. Hierbei ist zu 
beachten, das nicht abschließend wissenschaftlich belegt 
ist, dass die Errichtung von Windkraftanlagen ganz gene-
rell dem Tourismus und der touristischen Nutzung eines 
Raumes entgegenstehen. 
 

Den Bedenken wird nicht ge-
folgt. 
Keine Änderung der Planung. 

  1.6 Wissenschaftliche Langzeitstudien stellen die Hypothese 
auf, dass WEA negative Effekte auf das Mikroklima ha-
ben (Wake-Effekt), die insbesondere nachts, zu einer Er-
wärmung und Austrocknung der Oberflächenluft führen 
(Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages, 
WD 3 – 3000 – 083/23, 2020; Impacts of wind farms on 
land surface temperature, hgps://www.atmos.al-
bany.edu/facstaff/zhou/pdf/pdf_papers/ 
Zhou_et_al_2012.pdf; „Wind farms dry surface soil in 
temporal and spatial variation“, 

Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Den Bedenken wird nicht gefolgt.  
Es ist sicherlich richtig, dass die Errichtung von Windkraftan-
lagen Auswirkungen auf die Umwelt haben. Die damit ver-
bundenen Fragestellungen waren und sind Gegenstand vie-
ler wissenschaftlichen Studien. Abgesehen von dem z. T. 
größeren Alter der zitierten Studien ist in Ihnen auch die Un-
sicherheit der Messgrundlagen, Indikatoren und Methodik 
und damit der Ergebnisse angesprochen worden. Eine ab-
schließende Bewertung der Auswirkungen des Baus von 

Den Bedenken wird nicht ge-
folgt. 
Keine Änderung der Planung. 
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hgps://www.sciencedirect.com/science/arPcle/pii/ 
S2215016123000055 ). Bevor der Zubau von WEA mas-
siv vorangetrieben wird, sollte zunächst aus- 
geschlossen werden, dass sie das Risiko von Dürren ver-
schärfen.   
 

Windenergieanlagen auf die Bodenfeuchte bzw. Bodentro-
ckenheit ist so nicht gesichert möglich.  

  1.7 Der Erfolg der Energiewende ist gefährdet, wenn der 
Schwerpunkt einseitig auf die Erhöhung der Erzeugungs-
kapazitäten gelegt wird, ohne deren andere Säulen 
(Netze, Speicher, H2-Wirtschaft, Lastverschiebung, Re-
dundanzkraftwerke) zeitnah nachzuführen (https://ww-
w.bundesrechnungshof.de/SharedDocs/Down-
loads/DE/Berichte/2024/energiewende-voll-
text.pdf?__blob=publicaPonFile&v=4; 
hgps://www.focus.de/finanzen/news/zu-wenig-zu-spaet-e-
on-chef-schlaegt-alarm-das-netz-ist-ganz-klar-am-li-
mit_id_259697059.html ). Hier gibt es momentan große 
Defizite und offenkundig einen Nachholbedarf von ca. 10 
Jahren. Es sollte deshalb zunächst ein Ausbaumorato-
rium gelten.  
 

Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Hierbei handelt es sich um ganz allgemeine energiewirt-
schaftliche Aspekte wie z. B. bundesweite Fragestellungen 
mit Effizienz der Erzeugung und Energieeinsparung.  
Diese ganz allgemeinen und übergeordneten Aspekte sind 
jedoch nicht Gegenstand der Änderung eines Flächennut-
zungsplanes für die Errichtung von Windkraftanlagen.        

Kein Beschluss erforderlich. 
Keine Änderung der Planung 

  1.8 Der einseitige Ausbau der Erzeugungskapazitäten verur-
sacht immer weiter steigende Kosten für die Vergütung 
der Betreiber bei Abschaltung und negativen Stromprei-
sen (EEG 2023).  
Strom wird zu Abfall und muss entsorgt werden. Die Kos-
ten trägt die Allgemeinheit direkt über die Netzentgelte. 
Der steigende Zuschussbedarf für das EEG-Ausgleichs-
konto und die steigenden Kosten für Redispatch-Maß-
nahmen werden über Steuern und Abgaben finanziert 
und belasten die Bürger ebenfalls. Verbraucher in 
Deutschland zahlen schon heute als Folge dieser Ent-
wicklung im weltweiten Vergleich Spitzenpreise für Strom. 
Dies hat bereits negative Auswirkungen auf die Wettbe-
werbsfähigkeit der deutschen Industrie und auf sozial 
schwache Bevölkerungsschichten. Diese Entwicklung 

Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Hierbei handelt es sich um ganz allgemeine energiewirt-
schaftliche Aspekte wie z. B. bundesweite Fragestellungen 
mit Effizienz der Erzeugung und Energieeinsparung.  
Diese ganz allgemeinen und übergeordneten Aspekte sind 
jedoch nicht Gegenstand der Änderung eines Flächennut-
zungsplanes für die Errichtung von Windkraftanlagen.        

Kein Beschluss erforderlich. 
Keine Änderung der Planung 
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sollte die Gemeinde Wadersloh nicht übereifrig weiter vo-
rantreiben.  
 

  1.9 Die Entwicklung des weltweiten des CO2-Ausstoßes wird 
nicht in Deutschland entschieden.  
Sinnvoll wäre es, einen Teil der immensen Kosten, die 
die deutsche Energiewende verschlingt, in Schwellenlän-
dern zu investieren. Dort hätten sie einen ungleich höhe-
ren Effekt für das Weltklima (Regenwaldschutz, Sanie-
rung degradierter Böden etc.). Es ist Zeit, dass wieder mit 
Vernunft und Augenmaß an bestehende Probleme heran-
gegangen wird. Die einseitige Fokussierung auf ein Ziel 
(hier chaotischer Zubau von EE-Kapazitäten) wird großen 
volkswirtschaftlichen Schaden anrichten und in der Folge 
zu sozialen Spannungen führen. Das Geschäft einiger 
weniger auf Kosten aller, ist abzulehnen!  
 

Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Hierbei handelt es sich um ganz allgemeine energiewirt-
schaftliche Aspekte wie z. B. bundesweite Fragestellungen 
mit Effizienz der Erzeugung und Energieeinsparung.  
Diese ganz allgemeinen und übergeordneten Aspekte sind 
jedoch nicht Gegenstand der Änderung eines Flächennut-
zungsplanes für die Errichtung von Windkraftanlagen.        

Kein Beschluss erforderlich. 
Keine Änderung der Planung 

2 Öffentlichkeit 2 
 
Anschreiben vom 
29.04.2024 
 

2.1 Mit diesem Schreiben nimmt der Einwender Stellung zur 
Änderung des vorbezeichneten Flächennutzungsplanes.   
Hierzu im Einzelnen: 

Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Keine Abwägung erforderlich. 

Kein Beschluss erforderlich. 
Keine Änderung der Planung. 

  2.2 Das Münsterland liefert bereits heute einen überproporti-
onalen Flächenanteil für den Ausbau der Windenergie in 
den dafür planerisch vorgesehen Windkonzentrationszo-
nen und erfüllt damit schon jetzt alle Anforderungen an 
die Energiewende.   
Die Investoren nutzen die rechtliche Lücke bis zum In-
krafttreten des neuen Regionalplans, um zusätzlich WEA 
außerhalb dieser Zonen zu errichten. Dem Ansatz der 
Landesplanung, „Wildwuchs“ beim Bau von WEA zu ver-
meiden, wird damit nur zum eigenen Nutzen entgegenge-
treten. Der Erneuerbare-Energien-Erlass von NRW will 
den Ausbau bewusst in die Konzentrationszonen des Re-
gionalplans lenken, um den Rest der Parklandschaft zu 
erhalten, den Schutz der Natur, die Rücksichtnahme auf 

Den Bedenken wird nicht gefolgt.  
Das Ziel der Ausweisung von Windenergiebereichen in den 
Regionalplänen in Nordrhein-Westfalen (NRW) ist vor allem 
dadurch bestimmt, eine für den Zielerreichungswert des Lan-
des NRW ausreichende Flächenkulisse zu generieren und 
festzulegen. Die angesprochene räumliche Steuerung ist da-
mit nur am Rande beabsichtigt, denn es handelt sich bei den 
Windenergiebereichen nicht um Ausschlussflächen mit einer 
Konzentrationswirkung gem. § 35 Abs. 3 Satz BauGB. Au-
ßerhalb der Windenergiebereiche sind nach § 35 Abs. 2 
BauGB Windkraftanlagen als sonstige Anlagen und sog. „Po-
sitiv“-Flächen-Planungen der Kommunen (und der Regional-
planungsträger) möglich. 
Auch ist eine Maßstabsbetrachtung im Sinne einer 

Den Bedenken wird nicht ge-
folgt.  
Keine Änderung der Planung. 
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die betroffenen Menschen und die Akzeptanz der Ener-
giewende bei der Bevölkerung zu gewährleisten. Der Bau 
der Anlagen ist deshalb abzulehnen.  
 

ausreichenden Flächenbereitstellung vergleichbar dem „sub-
stanziellen Raum“ aus der Konzentrationsflächenplanung 
nicht mehr von seiner bisherigen Relevanz. Für die Auswei-
sung der Windenergiebereiche in den Regionalplänen ist 
ausschließlich der Zielerreichungswert des Anhanges I des 
Windenergieflächenbedarfsgesetzes maßgeblich.  
Der neue, geänderte Landesentwicklungsplan (LEP) NRW 
stellt im Grundsatz 10.2-11 in der Festlegung von Windener-
giebereichen im Regionalplan den Abwägungsleitsatz auf, 
dass „die Belange der betroffenen Kommunen besonders in 
den Blick zu nehmen“ sind. Dieses richtet sich unter dem As-
pekt der Lastenverteilung an den Träger der Regionalpla-
nung. Die Kommune selbst kann sich so Ausbauziele zum 
Einsatz regenerativer Energien setzen. Dieses möchte die 
Gemeinde Wadersloh mit der geplanten Aufstellung von ei-
genen Kriterien zum Ausbau der Windenergie vornehmen.  
 

  2.3 Die Gemeinde Wadersloh deckt bereits heute bilanziell 
100 % ihres Strombedarfs aus Erneuerbaren Energien. 
Durch den eigenbedarfsbezogenen Zubau privater Solar-
anlagen wird sich dieser Anteil weiter erhöhen. Mit den 
zwei geplanten WEA am Eichelgarten würde die Ge-
meinde Wadersloh deutliche Überbauung mit EE-Erzeu-
gungskapazitäten erreichen. Der Einwender lehnt es ab, 
dass die Gemeinde ihren Bürgern alle Lasten aufbürdet, 
die mit der überproportionalen Erfüllung einer Deutschen 
Gemeinschaftsaufgabe verbunden sind. 
 

Den Bedenken wird nicht gefolgt.  
Siehe vorstehende Abwägung zur lfd.-Nr. 2.2. 

Den Bedenken wird nicht ge-
folgt.  
Keine Änderung der Planung. 

  2.4 Am südlichen und nördlichen Ortsrand von Diestedde be-
finden sich bereits heute 9 der 10 WEA in der Gemeinde 
Wadersloh. Die Diestedder Bürger tragen damit schon 
jetzt 90 Prozent der damit verbundenen Lasten, wie hör-
baren Lärm, Belastung des Landschaftsbildes etc. Ein 
weiterer Zubau in Ortsnähe würde diesen Zustand weiter 
verschärfen. Warum wird das geplante Windenergiepro-
jekt erneut in unmittelbarer Nähe zu Diestedde errichtet 

Den Bedenken wird nicht gefolgt.  
Die Kommune plant selbst eigenen Kriterien zum Ausbau 
der Windenergie aufzustellen. Hierbei können Verteilungs-
aspekte im Gemeindegebiet berücksichtigt werden.  
Mit der nun aufgezeigten Planung für zwei Standorte ist ein 
weiterer, darüber hinaus gehender Zubau von Anlagen im 
Raum Diestedde nicht geplant.  
Die Gemeinde Wadersloh will den Ausbau der Windenergie 

Den Bedenken wird nicht ge-
folgt.  
Keine Änderung der Planung. 
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ohne zuvor die Bürger zu befragen, ob sie damit einver-
standen sind?  
 

fördern und möchte hierfür Planungen von Vorhabenträgern 
bauleitplanerisch geordnet umsetzen. In diesem Zusam-
menhang beteiligt sie die Bürgerinnen und Bürger innerhalb 
der Planverfahren im gesetzlich vorgeschriebenen Maße. 
 

  2.5 Das Münsterland ist charakterisiert durch seine Parkland-
schaft und vermarktet sie touristisch. Auch die Gemeinde 
Wadersloh hat in der Vergangenheit große Anstrengun-
gen unternommen, um seine Attraktivität für Urlauber und 
Tagesausflügler zu erhöhen. Die Belastung des Land-
schaftsbildes durch immer mehr WEA von immer größe-
rer Höhe wird Besucher davon abhalten, ein Münsterland 
zu bereisen, das sich zu einer „Wind-Parklandschaft“ ent-
wickelt.   
 

Den Bedenken wird nicht gefolgt.  
Die letztendlichen Auswirkungen des Windkraftausbaus auf 
die touristische Vermarktung einer Region ist wissenschaft-
lich nicht abschließend geklärt. Es ist aber darauf hinzuwei-
sen, dass die allgemeine Akzeptanz von Windenergieanla-
gen für eine positive wie auch negative Wahrnehmung durch 
den Einzelnen relevant ist.    

Den Bedenken wird nicht ge-
folgt.  
Keine Änderung der Planung. 

  2.6 Der Erfolg der Energiewende ist gefährdet, wenn der 
Schwerpunkt einseitig auf die Erhöhung der Erzeugungs-
kapazitäten gelegt wird, ohne deren andere Säulen 
(Netze, Speicher, Wasserstoff-Erzeugung, Lastverschie-
bung, Redundanzkraftwerke) zeitnah nachzuführen.   
Hier gibt es momentan große Defizite und offenkundig ei-
nen Nachholbedarf von ca. 10 Jahren. Es sollte deshalb 
zunächst ein Ausbaumoratorium gelten. 
 

Den Bedenken wird nicht gefolgt.  
Siehe Abwägung zur lfd.-Nr. 2.2. 

Den Bedenken wird nicht ge-
folgt.  
Keine Änderung der Planung. 

  2.7 Der einseitige Ausbau der Erzeugungskapazitäten verur-
sacht immer weiter steigende Kosten für die Vergütung 
der Betreiber bei Abschaltung und negativen Stromprei-
sen. 
Die Kosten trägt die Allgemeinheit direkt über die Netz-
entgelte. Der steigende Zuschussbedarf für das EEG-
Ausgleichskonto und die steigenden Kosten für Redis-
patch-Maßnahmen werden über Steuern und Abgaben fi-
nanziert und belasten die Bürger ebenfalls.  
Verbraucher in Deutschland zahlen schon heute als 
Folge dieser Entwicklung im weltweiten Vergleich Spit-
zenpreise für Strom. Dies hat bereits negative 

Den Bedenken wird nicht gefolgt.  
Siehe Abwägung zur lfd.-Nr. 2.2. 

Den Bedenken wird nicht ge-
folgt.  
Keine Änderung der Planung. 
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Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit der deut-
schen Industrie und auf sozial schwache Bevölkerungs-
schichten. Diese Entwicklung sollte die Gemeinde Wa-
dersloh nicht übereifrig weiter vorantreiben.  
 

  2.8 Die Entwicklung des weltweiten des CO2-Ausstoßes wird 
nicht in Deutschland entschieden.  
Sinnvoll wäre es, einen Teil der immensen Kosten, die 
die deutsche Energiewende verschlingt, in Schwellenlän-
dern zu investieren. Dort hätten sie einen ungleich höhe-
ren Effekt für das Weltklima (Regenwaldschutz, Sanie-
rung degradierter Böden etc.). Es ist Zeit, dass wieder mit 
Vernunft und Augenmaß an bestehende Probleme heran-
gegangen wird. Die einseitige Fokussierung auf ein Ziel 
(hier chaotischer Zubau von EE-Kapazitäten) wird großen 
volkswirtschaftlichen Schaden anrichten und in der Folge 
zu sozialen Spannungen führen. Das Geschäft einiger 
weniger auf Kosten aller, ist abzulehnen! 
 

Den Bedenken wird nicht gefolgt.  
Siehe Abwägung zur lfd.-Nr. 2.2. 

Den Bedenken wird nicht ge-
folgt.  
Keine Änderung der Planung. 

3 Öffentlichkeit 3 
 
29.04.2024 
 
 

3.1 Mit diesem Schreiben lege ich Einspruch gegen die o. g. 
Änderung des Flächennutzungsplanes ein.  
Begründung:   
 

Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Keine Abwägung erforderlich. 

Kein Beschluss erforderlich. 
Keine Änderung der Planung. 

  3.2 Das Münsterland liefert bereits heute einen überproporti-
onalen Flächenanteil für den Ausbau der Windenergie in 
den dafür planerisch vorgesehen Windvorzugszonen und 
erfüllt damit schon jetzt alle Anforderungen an die Ener-
giewende (Regionalplanung Münsterland). Die Investoren 
nutzen die rechtliche Lücke bis zum Inkrafttreten des 
neuen Regionalplans, um zusätzlich WEA außerhalb die-
ser Zonen zu errichten. Dem Ansatz der Landesplanung, 
„Wildwuchs“ beim Bau von WEA zu vermeiden, wird da-
mit nur zum eigenen Nutzen entgegengetreten. Der Er-
neuerbare-Energien-Erlass von NRW will den Ausbau be-
wusst in die Konzentrationszonen des Regionalplans 

Den Bedenken wird nicht gefolgt. 
Bei den Windenergiebereichen der Regionalplanung han-
delt es sich nicht um Konzentrationszonen oder Aus-
schlussflächen. Sie dienen als Flächenkulisse zur Bestim-
mung und Quantifizierung der Flächenbeitragswerte nach 
Anhang 1 des Windenergieflächenbedarfsgesetzes 
(WindBG). 
Außerhalb dieser in Regionalplänen bzw. Teilregionalplä-
nen berücksichtigten Flächen sind Windkraftanlagen nach § 
35 Abs. 2 BauGB („Sonstige Vorhaben“) zu betrachten.  
Über die Flächenkulisse der Regionalplanung hinaus kön-
nen nach § 249 Abs. 2 BauGB die Kommunen eigene 

Den Bedenken wird nicht ge-
folgt. Keine Änderung der 
Planung.  
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lenken, um den Rest der Parklandschaft zu erhalten, den 
Schutz der Natur, die Rücksichtnahme auf die betroffe-
nen Menschen und die Akzeptanz der Energiewende bei 
der Bevölkerung zu gewährleisten. Der Bau der Anlagen 
ist deshalb abzulehnen.  
 

Flächen, sog. Positiv-Flächen ausweisen, damit Windkraft-
anlagen nach § 35 Abs.2 i. V. m. Abs. 3 Nr. 1 BauGB nicht 
den Darstellungen eines Flächennutzungsplanes widerspre-
chen. 
Die angesprochenen Aspekte des Schutzes des Land-
schaftsbildes, des Schutzes der Natur, der Rücksicht-
nahme auf das Schutzgut Mensch werden im Umweltbe-
richt und Artenschutzfachbeitrag zu dieser Flächennut-
zungsplanänderung sowie im immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsverfahren zum Bau von Windkraftanlagen 
berücksichtigt. Hier werden z. T. durch Gutachten die Ein-
haltung der relevanten Richt- und Grenzwerte z. B. bei Im-
missionen nachgewiesen.  
Die angesprochene Parklandschaft ist kein natürliches 
Landschaftsbild, sondern eine durch den Menschen ge-
schaffene Kulturlandschaft. Sie ist an vielen Stellen durch 
technische Bauwerke wie Masten etc. bereits geformt und 
ergänzt. Die Gemeinde Wadersloh will vor diesem Hinter-
grund einer ausgewogeneren Verteilung von Windkraftan-
lagen im Gemeindegebiet erreichen und eigene Kriterien 
entwickeln.  
  

  3.3 Die Gemeinde Wadersloh deckt bereits heute bilanziell 
100 % ihres Strombedarfs aus Erneuerbaren Energien 
(Berechnungen NKN, Arbeitsgruppe Energie). Durch den 
eigenbedarfsbezogenen Zubau privater Solaranlagen 
wird sich dieser Anteil weiter erhöhen. Mit den zwei ge-
planten WEA am Eichelgarten würde die Gemeinde Wa-
dersloh eine 9-fache Überbauung mit EE-Erzeugungska-
pazitäten erreichen. Ich lehne es ab, dass die Gemeinde 
ihren Bürgern alle Lasten aufbürdet, die mit der überpro-
portionalen Erfüllung einer Deutschen Gemeinschaftsauf-
gabe verbunden sind. Das ist ungerecht.   
 

Den Bedenken wird nicht gefolgt. 
Die vorgetragenen Bedenken betreffen auch ganz allge-
meine energiepolitische Fragestellungen in der Akzeptanz 
der Energiewende, die eine Folge der bundesweiten Um-
setzung der Transformation der Energieerzeugung bedeu-
tet. Dies bundeseinheitliche Vorgaben und Rahmenset-
zungen haben eine geringere „Relevanz“ von regional- 
und ortstypischen Besonderheiten (hier der kommunale 
Selbstversorgungsgrad) zur Folge. U. a. als Reaktion da-
rauf ist die Gemeinde bestrebt bzw. plant durch eigene Kri-
terien die Entwicklung im Windenergie- und Photovoltaik-
bereich räumlich zu steuern.  
Im Gegensatz zu der früheren Planungsgrundlegung mit 
Steuerung der Baurechte privilegierter Anlagen des § 35 

Den Bedenken wird nicht ge-
folgt. Keine Änderung der 
Planung.  
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Abs. 3 Satz 3 BauGB (die Baurechte „genommen“ haben), 
formen die neuen Planungen die Baurechte „positiv“ aus. 
So kann die Kommune nun mit einem selbst formulierten 
Ziel von max. 20 Anlagen hier bei einer Überschreitung 
der Zahl eine Bauleitplanung für weitere Anlagen nicht 
mehr vorsehen. Auch möchte die Kommune mit eigenen 
geplanten Kriterien erreichen, dass nicht eine Ortslage 
übermäßig viele Anlagen zugeordnet bekommt.  
Ein Rechtsanspruch auf Bauleitplanung zur Verwirklichung 
von Vorhaben besteht nicht (anders als bei der Privilegie-
rung und deren Einschränkung). Mit den neuen Planungen 
werden sog. „Positiv“-Planungen betrieben 
 

  3.4 Am südlichen und nördlichen Ortsrand von Diestedde 
befinden sich bereits heute 9 der 10 WEA in der Ge-
meinde Wadersloh. Die Diestedder Bürger tragen damit 
schon jetzt 90 Prozent der damit verbundenen Lasten, 
wie hörbaren Lärm, Infraschall, Belastung des Land-
schaftsbildes etc. Ein weiterer Zubau in Ortsnähe würde 
diesen Zustand weiter verschärfen. Warum wird das ge-
plante Windenergieprojekt erneut in unmittelbarer Nähe 
zu Diestedde errichtet, ohne zuvor die Bürger zu befra-
gen, ob sie damit einverstanden sind?  
 

Den Bedenken wird nicht gefolgt. 
Mit der nun aufgezeigten Planung für zwei Standorte ist ein 
weiterer, darüber hinaus gehender Zubau von Anlagen im 
Raum Diestedde nicht geplant.  
Die Gemeinde Wadersloh will den Ausbau der Windenergie 
fördern und möchte hierfür Planungen von Vorhabenträgern 
bauleitplanerisch geordnet umsetzen. In diesem Zusammen-
hang beteiligt sie die Bürgerinnen und Bürger innerhalb der 
Planverfahren im gesetzlich vorgeschriebenen Maße.  

Den Bedenken wird nicht ge-
folgt. 
Keine Änderung der Planung. 

  3.5 Das Münsterland ist charakterisiert durch seine Parkland-
schaft und vermarktet sie touristisch. Auch die Gemeinde 
Wadersloh hat in der Vergangenheit große Anstrengun-
gen unternommen, um seine Attraktivität für Urlauber und 
Tagesausflügler zu erhöhen (Gestaltung Abteiumfeld, 
Wohnmobilstellplätze, Werbung …). Die Belastung des 
Landschaftsbildes durch immer mehr WEA von immer 
größerer Höhe wird Besucher davon abhalten, ein Müns-
terland zu bereisen, das sich zu einer „WindParkland-
schaft“ entwickelt.   
 

Den Bedenken wird nicht gefolgt. 
Mit der nun aufgezeigten Planung für zwei Anlagen und einer 
möglichen. geplanten ausgewogenen räumlichen Steuerung 
der Verteilung von Anlagen im Gemeindegebiet ist ein weite-
rer Zubau von Anlagen im Raum Diestedde nicht geplant.  
Dabei können auch Räume von Windkraftanlagen freigehal-
ten, die aus touristischen Gründen nicht mit oder weiter ver-
dichtet mit WEA bebaut werden sollen.  
Das sich das Münsterland aufgrund der überall relativ ebe-
nen Topographie ubiquitär für die Windenergienutzung eig-
net, ist eine Differenzierung und räumliche Steuerung aus 
anderen planerischen Gründen sinnvoll. Hierbei ist zu 

Den Bedenken wird nicht ge-
folgt. 
Keine Änderung der Planung. 
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beachten, das nicht abschließend wissenschaftlich belegt ist, 
dass die Errichtung von Windkraftanlagen ganz generell dem 
Tourismus und der touristischen Nutzung eines Raumes ent-
gegenstehen. 
 

  3.6 Wissenschaftliche Langzeitstudien stellen die Hypothese 
auf, dass WEA negative Effekte auf das Mikroklima ha-
ben (Wake-Effekt), die insbesondere nachts, zu einer Er-
wärmung und Austrocknung der Oberflächenluft führen 
(Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages, 
WD 3 – 3000 – 083/23, 2020; Impacts of wind farms on 
land surface temperature, hgps://www.atmos.al-
bany.edu/facstaff/zhou/pdf/pdf_papers/ 
Zhou_et_al_2012.pdf; „Wind farms dry surface soil in 
temporal and spatial variation“, hgps://www.sciencedi-
rect.com/science/arPcle/pii/ 
S2215016123000055 ). Bevor der Zubau von WEA mas-
siv vorangetrieben wird, sollte zunächst aus- 
geschlossen werden, dass sie das Risiko von Dürren ver-
schärfen.   
 

Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Den Bedenken wird nicht gefolgt.  
Es ist sicherlich richtig, dass die Errichtung von Windkraftan-
lagen Auswirkungen auf die Umwelt haben. Die damit ver-
bundenen Fragestellungen waren und sind Gegenstand vie-
ler wissenschaftlichen Studien. Abgesehen von dem z. T. 
größeren Alter der zitierten Studien ist in Ihnen auch die Un-
sicherheit der Messgrundlagen, Indikatoren und Methodik 
und damit der Ergebnisse angesprochen worden. Eine ab-
schließende Bewertung der Auswirkungen des Baus von 
Windenergieanlagen auf die Bodenfeuchte bzw. Bodentro-
ckenheit ist so nicht gesichert möglich.  

Den Bedenken wird nicht ge-
folgt. 
Keine Änderung der Planung. 

  3.7 Der Erfolg der Energiewende ist gefährdet, wenn der 
Schwerpunkt einseitig auf die Erhöhung der Erzeugungs-
kapazitäten gelegt wird, ohne deren andere Säulen 
(Netze, Speicher, H2-Wirtschaft, Lastverschiebung, Re-
dundanzkraftwerke) zeitnah nachzuführen (https://ww-
w.bundesrechnungshof.de/SharedDocs/Down-
loads/DE/Berichte/2024/energiewende-voll-
text.pdf?__blob=publicaPonFile&v=4; 
hgps://www.focus.de/finanzen/news/zu-wenig-zu-spaet-e-
on-chef-schlaegt-alarm-das-netz-ist-ganz-klar-am-li-
mit_id_259697059.html ). Hier gibt es momentan große 
Defizite und offenkundig einen Nachholbedarf von ca. 10 
Jahren. Es sollte deshalb zunächst ein Ausbaumorato-
rium gelten.  
 

Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Hierbei handelt es sich um ganz allgemeine energiewirt-
schaftliche Aspekte wie z. B. bundesweite Fragestellungen 
mit Effizienz der Erzeugung und Energieeinsparung.  
Diese ganz allgemeinen und übergeordneten Aspekte sind 
jedoch nicht Gegenstand der Änderung eines Flächennut-
zungsplanes für die Errichtung von Windkraftanlagen.        

Kein Beschluss erforderlich. 
Keine Änderung der Planung 
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  3.8 Der einseitige Ausbau der Erzeugungskapazitäten verur-
sacht immer weiter steigende Kosten für die Vergütung 
der Betreiber bei Abschaltung und negativen Stromprei-
sen (EEG 2023).  
Strom wird zu Abfall und muss entsorgt werden. Die Kos-
ten trägt die Allgemeinheit direkt über die Netzentgelte. 
Der steigende Zuschussbedarf für das EEG-Ausgleichs-
konto und die steigenden Kosten für Redispatch-Maß-
nahmen werden über Steuern und Abgaben finanziert 
und belasten die Bürger ebenfalls. Verbraucher in 
Deutschland zahlen schon heute als Folge dieser Ent-
wicklung im weltweiten Vergleich Spitzenpreise für Strom. 
Dies hat bereits negative Auswirkungen auf die Wettbe-
werbsfähigkeit der deutschen Industrie und auf sozial 
schwache Bevölkerungsschichten. Diese Entwicklung 
sollte die Gemeinde Wadersloh nicht übereifrig weiter vo-
rantreiben.  
 

Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Hierbei handelt es sich um ganz allgemeine energiewirt-
schaftliche Aspekte wie z. B. bundesweite Fragestellungen 
mit Effizienz der Erzeugung und Energieeinsparung.  
Diese ganz allgemeinen und übergeordneten Aspekte sind 
jedoch nicht Gegenstand der Änderung eines Flächennut-
zungsplanes für die Errichtung von Windkraftanlagen.        

Kein Beschluss erforderlich. 
Keine Änderung der Planung 

  3.9 Die Entwicklung des weltweiten des CO2-Ausstoßes wird 
nicht in Deutschland entschieden.  
Sinnvoll wäre es, einen Teil der immensen Kosten, die 
die deutsche Energiewende verschlingt, in Schwellenlän-
dern zu investieren. Dort hätten sie einen ungleich höhe-
ren Effekt für das Weltklima (Regenwaldschutz, Sanie-
rung degradierter Böden etc.). Es ist Zeit, dass wieder mit 
Vernunft und Augenmaß an bestehende Probleme heran-
gegangen wird. Die einseitige Fokussierung auf ein Ziel 
(hier chaotischer Zubau von EE-Kapazitäten) wird großen 
volkswirtschaftlichen Schaden anrichten und in der Folge 
zu sozialen Spannungen führen. Das Geschäft einiger 
weniger auf Kosten aller, ist abzulehnen!  
 

Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Hierbei handelt es sich um ganz allgemeine energiewirt-
schaftliche Aspekte wie z. B. bundesweite Fragestellungen 
mit Effizienz der Erzeugung und Energieeinsparung.  
Diese ganz allgemeinen und übergeordneten Aspekte sind 
jedoch nicht Gegenstand der Änderung eines Flächennut-
zungsplanes für die Errichtung von Windkraftanlagen.        

Kein Beschluss erforderlich. 
Keine Änderung der Planung 

4 Öffentlichkeit 4 
 
29.04.2024 
 

4.1 Mit diesem Schreiben lege ich Einspruch gegen die o. g. 
Änderung des Flächennutzungsplanes ein.  
Begründung:   
 

Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Keine Abwägung erforderlich. 

Kein Beschluss erforderlich. 
Keine Änderung der Planung. 
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  4.2 Das Münsterland liefert bereits heute einen überproporti-
onalen Flächenanteil für den Ausbau der Windenergie in 
den dafür planerisch vorgesehen Windvorzugszonen und 
erfüllt damit schon jetzt alle Anforderungen an die Ener-
giewende (Regionalplanung Münsterland). Die Investoren 
nutzen die rechtliche Lücke bis zum Inkrafttreten des 
neuen Regionalplans, um zusätzlich WEA außerhalb die-
ser Zonen zu errichten. Dem Ansatz der Landesplanung, 
„Wildwuchs“ beim Bau von WEA zu vermeiden, wird da-
mit nur zum eigenen Nutzen entgegengetreten. Der Er-
neuerbare-Energien-Erlass von NRW will den Ausbau be-
wusst in die Konzentrationszonen des Regionalplans len-
ken, um den Rest der Parklandschaft zu erhalten, den 
Schutz der Natur, die Rücksichtnahme auf die betroffe-
nen Menschen und die Akzeptanz der Energiewende bei 
der Bevölkerung zu gewährleisten. Der Bau der Anlagen 
ist deshalb abzulehnen.  
 

Den Bedenken wird nicht gefolgt. 
Bei den Windenergiebereichen der Regionalplanung han-
delt es sich nicht um Konzentrationszonen oder Aus-
schlussflächen. Sie dienen als Flächenkulisse zur Bestim-
mung und Quantifizierung der Flächenbeitragswerte nach 
Anhang 1 des Windenergieflächenbedarfsgesetzes 
(WindBG). 
Außerhalb dieser in Regionalplänen bzw. Teilregionalplä-
nen berücksichtigten Flächen sind Windkraftanlagen nach § 
35 Abs. 2 BauGB („Sonstige Vorhaben“) zu betrachten.  
Über die Flächenkulisse der Regionalplanung hinaus kön-
nen nach § 249 Abs. 2 BauGB die Kommunen eigene Flä-
chen, sog. Positiv-Flächen ausweisen, damit Windkraftanla-
gen nach § 35 Abs.2 i. V. m. Abs. 3 Nr. 1 BauGB nicht den 
Darstellungen eines Flächennutzungsplanes widerspre-
chen. 
Die angesprochenen Aspekte des Schutzes des Land-
schaftsbildes, des Schutzes der Natur, der Rücksicht-
nahme auf das Schutzgut Mensch werden im Umweltbe-
richt und Artenschutzfachbeitrag zu dieser Flächennut-
zungsplanänderung sowie im immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsverfahren zum Bau von Windkraftanlagen 
berücksichtigt. Hier werden z. T. durch Gutachten die Ein-
haltung der relevanten Richt- und Grenzwerte z. B. bei Im-
missionen nachgewiesen.  
Die angesprochene Parklandschaft ist kein natürliches 
Landschaftsbild, sondern eine durch den Menschen ge-
schaffene Kulturlandschaft. Sie ist an vielen Stellen durch 
technische Bauwerke wie Masten etc. bereits geformt und 
ergänzt. Die Gemeinde Wadersloh will vor diesem Hinter-
grund einer ausgewogenen Verteilung von Windkraftanla-
gen im Gemeindegebiet erreichen und eigene Kriterien 
entwickeln.  

Den Bedenken wird nicht ge-
folgt. Keine Änderung der 
Planung.  
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  4.3 Die Gemeinde Wadersloh deckt bereits heute bilanziell 
100 % ihres Strombedarfs aus Erneuerbaren Energien 
(Berechnungen NKN, Arbeitsgruppe Energie). Durch den 
eigenbedarfsbezogenen Zubau privater Solaranlagen 
wird sich dieser Anteil weiter erhöhen. Mit den zwei ge-
planten WEA am Eichelgarten würde die Gemeinde Wa-
dersloh eine 9-fache Überbauung mit EE-Erzeugungska-
pazitäten erreichen. Ich lehne es ab, dass die Gemeinde 
ihren Bürgern alle Lasten aufbürdet, die mit der überpro-
portionalen Erfüllung einer Deutschen Gemeinschaftsauf-
gabe verbunden sind. Das ist ungerecht.   
 

Den Bedenken wird nicht gefolgt. 
Die vorgetragenen Bedenken betreffen auch ganz allge-
meine energiepolitische Fragestellungen in der Akzeptanz 
der Energiewende, die eine Folge der bundesweiten Um-
setzung der Transformation der Energieerzeugung bedeu-
tet. Dies bundeseinheitliche Vorgaben und Rahmenset-
zungen haben eine geringere „Relevanz“ von regional- 
und ortstypischen Besonderheiten (hier der kommunale 
Selbstversorgungsgrad) zur Folge. U. a. als Reaktion da-
rauf ist die Gemeinde bestrebt bzw. plant durch eigene Kri-
terien die Entwicklung im Windenergie- und Photovoltaik-
bereich räumlich zu steuern.  
Im Gegensatz zu der früheren Planungsgrundlegung mit 
Steuerung der Baurechte privilegierter Anlagen des § 35 
Abs. 3 Satz 3 BauGB (die Baurechte „genommen“ haben), 
formen die neuen Planungen die Baurechte „positiv“ aus. 
So kann die Kommune nun mit einem selbst formulierten 
Ziel von max. 20 Anlagen hier bei einer Überschreitung 
der Zahl eine Bauleitplanung für weitere Anlagen nicht 
mehr vorsehen. Auch möchte die Kommune mit eigenen 
geplanten Kriterien erreichen, dass nicht eine Ortslage 
übermäßig viele Anlagen zugeordnet bekommt.  
Ein Rechtsanspruch auf Bauleitplanung zur Verwirklichung 
von Vorhaben besteht nicht (anders als bei der Privilegie-
rung und deren Einschränkung). Mit den neuen Planungen 
werden sog. „Positiv“-Planungen betrieben 
 

Den Bedenken wird nicht ge-
folgt. Keine Änderung der 
Planung.  
 

  4.4 Am südlichen und nördlichen Ortsrand von Diestedde 
befinden sich bereits heute 9 der 10 WEA in der Ge-
meinde Wadersloh. Die Diestedder Bürger tragen damit 
schon jetzt 90 Prozent der damit verbundenen Lasten, 
wie hörbaren Lärm, Infraschall, Belastung des Land-
schaftsbildes etc. Ein weiterer Zubau in Ortsnähe würde 
diesen Zustand weiter verschärfen. Warum wird das ge-
plante Windenergieprojekt erneut in unmittelbarer Nähe 
zu Diestedde errichtet, ohne zuvor die Bürger zu 

Den Bedenken wird nicht gefolgt. 
Mit der nun aufgezeigten Planung für zwei Standorte ist ein 
weiterer, darüber hinaus gehender Zubau von Anlagen im 
Raum Diestedde nicht geplant.  
Die Gemeinde Wadersloh will den Ausbau der Windenergie 
fördern und möchte hierfür Planungen von Vorhabenträgern 
bauleitplanerisch geordnet umsetzen. In diesem Zusammen-
hang beteiligt sie die Bürgerinnen und Bürger innerhalb der 
Planverfahren im gesetzlich vorgeschriebenen Maße.  

Den Bedenken wird nicht ge-
folgt. 
Keine Änderung der Planung. 
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befragen, ob sie damit einverstanden sind?  
 

  4.5 Das Münsterland ist charakterisiert durch seine Parkland-
schaft und vermarktet sie touristisch. Auch die Gemeinde 
Wadersloh hat in der Vergangenheit große Anstrengun-
gen unternommen, um seine Attraktivität für Urlauber und 
Tagesausflügler zu erhöhen (Gestaltung Abteiumfeld, 
Wohnmobilstellplätze, Werbung …). Die Belastung des 
Landschaftsbildes durch immer mehr WEA von immer 
größerer Höhe wird Besucher davon abhalten, ein Müns-
terland zu bereisen, das sich zu einer „WindParkland-
schaft“ entwickelt.   
 

Den Bedenken wird nicht gefolgt. 
Mit der nun aufgezeigten Planung für zwei Anlagen und einer 
möglichen. geplanten ausgewogenen räumlichen Steuerung 
der Verteilung von Anlagen im Gemeindegebiet ist ein weite-
rer Zubau von Anlagen im Raum Diestedde nicht geplant.  
Dabei können auch Räume von Windkraftanlagen freigehal-
ten, die aus touristischen Gründen nicht mit oder weiter ver-
dichtet mit WEA bebaut werden sollen.  
Das sich das Münsterland aufgrund der überall relativ ebe-
nen Topographie ubiquitär für die Windenergienutzung eig-
net, ist eine Differenzierung und räumliche Steuerung aus 
anderen planerischen Gründen sinnvoll. Hierbei ist zu beach-
ten, das nicht abschließend wissenschaftlich belegt ist, dass 
die Errichtung von Windkraftanlagen ganz generell dem Tou-
rismus und der touristischen Nutzung eines Raumes entge-
genstehen. 
 

Den Bedenken wird nicht ge-
folgt. 
Keine Änderung der Planung. 

  4.6 Wissenschaftliche Langzeitstudien stellen die Hypothese 
auf, dass WEA negative Effekte auf das Mikroklima ha-
ben (Wake-Effekt), die insbesondere nachts, zu einer Er-
wärmung und Austrocknung der Oberflächenluft führen 
(Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages, 
WD 3 – 3000 – 083/23, 2020; Impacts of wind farms on 
land surface temperature, hgps://www.atmos.al-
bany.edu/facstaff/zhou/pdf/pdf_papers/ 
Zhou_et_al_2012.pdf; „Wind farms dry surface soil in 
temporal and spatial variation“, hgps://www.sciencedi-
rect.com/science/arPcle/pii/ 
S2215016123000055 ). Bevor der Zubau von WEA mas-
siv vorangetrieben wird, sollte zunächst aus- 
geschlossen werden, dass sie das Risiko von Dürren ver-
schärfen.   
 

Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Den Bedenken wird nicht gefolgt.  
Es ist sicherlich richtig, dass die Errichtung von Windkraftan-
lagen Auswirkungen auf die Umwelt haben. Die damit ver-
bundenen Fragestellungen waren und sind Gegenstand vie-
ler wissenschaftlichen Studien. Abgesehen von dem z. T. 
größeren Alter der zitierten Studien ist in Ihnen auch die Un-
sicherheit der Messgrundlagen, Indikatoren und Methodik 
und damit der Ergebnisse angesprochen worden. Eine ab-
schließende Bewertung der Auswirkungen des Baus von 
Windenergieanlagen auf die Bodenfeuchte bzw. Bodentro-
ckenheit ist so nicht gesichert möglich.  

Den Bedenken wird nicht ge-
folgt. 
Keine Änderung der Planung. 
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  4.7 Der Erfolg der Energiewende ist gefährdet, wenn der 
Schwerpunkt einseitig auf die Erhöhung der Erzeugungs-
kapazitäten gelegt wird, ohne deren andere Säulen 
(Netze, Speicher, H2-Wirtschaft, Lastverschiebung, Re-
dundanzkraftwerke) zeitnah nachzuführen (https://ww-
w.bundesrechnungshof.de/SharedDocs/Down-
loads/DE/Berichte/2024/energiewende-voll-
text.pdf?__blob=publicaPonFile&v=4; 
hgps://www.focus.de/finanzen/news/zu-wenig-zu-spaet-e-
on-chef-schlaegt-alarm-das-netz-ist-ganz-klar-am-li-
mit_id_259697059.html ). Hier gibt es momentan große 
Defizite und offenkundig einen Nachholbedarf von ca. 10 
Jahren. Es sollte deshalb zunächst ein Ausbaumorato-
rium gelten.  
 

Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Hierbei handelt es sich um ganz allgemeine energiewirt-
schaftliche Aspekte wie z. B. bundesweite Fragestellungen 
mit Effizienz der Erzeugung und Energieeinsparung.  
Diese ganz allgemeinen und übergeordneten Aspekte sind 
jedoch nicht Gegenstand der Änderung eines Flächennut-
zungsplanes für die Errichtung von Windkraftanlagen.        

Kein Beschluss erforderlich. 
Keine Änderung der Planung 

  4.8 Der einseitige Ausbau der Erzeugungskapazitäten verur-
sacht immer weiter steigende Kosten für die Vergütung 
der Betreiber bei Abschaltung und negativen Stromprei-
sen (EEG 2023).  
Strom wird zu Abfall und muss entsorgt werden. Die Kos-
ten trägt die Allgemeinheit direkt über die Netzentgelte. 
Der steigende Zuschussbedarf für das EEG-Ausgleichs-
konto und die steigenden Kosten für Redispatch-Maß-
nahmen werden über Steuern und Abgaben finanziert 
und belasten die Bürger ebenfalls. Verbraucher in 
Deutschland zahlen schon heute als Folge dieser Ent-
wicklung im weltweiten Vergleich Spitzenpreise für Strom. 
Dies hat bereits negative Auswirkungen auf die Wettbe-
werbsfähigkeit der deutschen Industrie und auf sozial 
schwache Bevölkerungsschichten. Diese Entwicklung 
sollte die Gemeinde Wadersloh nicht übereifrig weiter vo-
rantreiben.  
 

Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Hierbei handelt es sich um ganz allgemeine energiewirt-
schaftliche Aspekte wie z. B. bundesweite Fragestellungen 
mit Effizienz der Erzeugung und Energieeinsparung.  
Diese ganz allgemeinen und übergeordneten Aspekte sind 
jedoch nicht Gegenstand der Änderung eines Flächennut-
zungsplanes für die Errichtung von Windkraftanlagen.        

Kein Beschluss erforderlich. 
Keine Änderung der Planung 

  4.9 Die Entwicklung des weltweiten des CO2-Ausstoßes wird 
nicht in Deutschland entschieden.  
Sinnvoll wäre es, einen Teil der immensen Kosten, die 

Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Hierbei handelt es sich um ganz allgemeine energiewirt-
schaftliche Aspekte wie z. B. bundesweite Fragestellungen 

Kein Beschluss erforderlich. 
Keine Änderung der Planung 
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die deutsche Energiewende verschlingt, in Schwellenlän-
dern zu investieren. Dort hätten sie einen ungleich höhe-
ren Effekt für das Weltklima (Regenwaldschutz, Sanie-
rung degradierter Böden etc.). Es ist Zeit, dass wieder mit 
Vernunft und Augenmaß an bestehende Probleme heran-
gegangen wird. Die einseitige Fokussierung auf ein Ziel 
(hier chaotischer Zubau von EE-Kapazitäten) wird großen 
volkswirtschaftlichen Schaden anrichten und in der Folge 
zu sozialen Spannungen führen. Das Geschäft einiger 
weniger auf Kosten aller, ist abzulehnen!  
 

mit Effizienz der Erzeugung und Energieeinsparung.  
Diese ganz allgemeinen und übergeordneten Aspekte sind 
jedoch nicht Gegenstand der Änderung eines Flächennut-
zungsplanes für die Errichtung von Windkraftanlagen.        

5 Öffentlichkeit 5 
 
30.04.2024 
 
20 Unterzeichnende 
 

5.1 Als direkte Anwohner und Betroffene legen wir hiermit ge-
gen die Änderung des Flächennutzungsplanes „Windrä-
der im Eichelgarten“ ausdrücklich Widerspruch ein.  
Begründung: 

Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
Zu den einzelnen vorgebrachten Bedenken und Anregungen 
siehe nachfolgende Abwägungen. 

Siehe nachfolgende Be-
schlussvorschläge. 

  5.2 Die Vorgaben des Landes für den Ausbau von Windener-
gie werden durch den Regionalplan mehr als erfüllt. Bis 
zu dessen Inkrafttreten 2025 ist es wenig sinnvoll, die 
einzigartigen Landschaften und die Biodiversität durch 
den Bau von Windanlagen bereits vor Inkrafttreten des 
Regionalplans zu zerstören. Aus unserer Sicht wäre es 
daher logisch, mindestens zunächst das Inkrafttreten des 
Regionalplans abzuwarten. 
 

Den Bedenken wird nicht gefolgt. 
Es ist sicherlich richtig, das mit der nun für den Regionalplan 
„Münsterland“ vorgesehenen Kulisse die Vorgaben des 
Windenergieflächenbedarfsgesetzes (WindBG) voraussicht-
lich erfüllt werden können. Diese Kulisse ist eine Größe im 
Sinne einer „Mindestdarstellung“ von Windenergiebereichen 
für die Energiewende und Transformation der Energieerzeu-
gung (in NRW und Deutschland). Dieses bedeutet nicht, 
dass eine Kommune nicht weitere Flächen für Windenergie 
ausweisen und planen kann, wenn sie es möchte.  
  

Den Bedenken wird nicht ge-
folgt. Keine Änderung der Pla-
nung.  
 

  5.3 Weiterhin sieht das Bundes-Naturschutzgesetz neben 
dem Schutz von Natur und Landschaft auch vor, den Er-
holungswert zu schützen. Aus eben diesem Grunde han-
delt es sich hier um ein Landschaftsschutzgebiet. Dies 
sollte nicht für die finanziellen Interessen von wenigen In-
vestoren geopfert werden.  
 

Den Bedenken wird nicht gefolgt. 
Mit der nun aufgezeigten Planung für zwei Anlagen und ei-
ner möglichen. geplanten ausgewogenen räumlichen 
Steuerung der Verteilung von Anlagen im Gemeindegebiet 
ist ein weiterer Zubau von Anlagen im Raum Diestedde 
nicht geplant.  
Dabei können auch Räume von Windkraftanlagen freigehal-
ten, die aus touristischen Gründen nicht mit oder weiter 

Den Bedenken wird nicht ge-
folgt. Keine Änderung der Pla-
nung.  
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verdichtet mit WEA bebaut werden sollen.  
Das sich das Münsterland aufgrund der überall relativ ebe-
nen Topographie ubiquitär für die Windenergienutzung eig-
net, ist eine Differenzierung und räumliche Steuerung aus 
anderen planerischen Gründen sinnvoll. Hierbei ist zu beach-
ten, das nicht abschließend wissenschaftlich belegt ist, dass 
die Errichtung von Windkraftanlagen ganz generell dem Tou-
rismus und der touristischen Nutzung eines Raumes entge-
genstehen. 
Das in Rede stehende Landschaftsschutzgebiet hat im Land-
schaftsplan – Entwicklungskarte – das Ziel 1 - Erhaltung ei-
ner mit naturnahen Lebensräumen oder sonstigen natürli-
chen Landschaftselementen reich oder vielfältig ausgestatte-
ten Landschaft im Entwicklungsraum 1.3 - Höhenrücken in 
Basel. Dieser Raum erstreckt sich vor allem westlich und 
nördlich des Änderungsbereiches des Flächennutzungspla-
nes. Mit der Sonderbauflächendarstellung und Zweckbin-
dung für die Errichtung von Windkraftanlagen sind möglichen 
Auswirkungen eingegrenzt und auf das Landschaftsschutz-
gebiet zu prüfen. Diese werden im Umweltbericht und weiter-
gehend im konkreten immissionsschutzrechtlichen Geneh-
migungsverfahren zu den Anlagen und dem zugehörigen 
landschaftspflegerischen Begleitplan (LBP) behandelt. Bei 
letzterem werden auch Maßnahmen zum Ausgleich der Wir-
kungen der Errichtung der WEA bestimmt.  
 

  5.4 Vielmehr wäre es sinnvoll, dies als (verbleibendes) Refu-
gium für die heimischen Raubvogelarten zu erhalten. All-
jährlich beobachten wir hier überdurchschnittlich viele 
dieser Vögel (unter anderem auch den Rotmilan) bei der 
Jagd. Im naheliegenden Waldgebiet 'Pagenstall' leben 
Uhu und Fledermäuse. Für uns als Anwohner ist es da-
her völlig unverständlich, wie ein solches Gebiet ein posi-
tives Gutachten zum Bau von Windrädern erbringen 
kann. 
 

Den Bedenken wird nicht gefolgt. 
Die artenschutzrechtlichen Untersuchungen zu dem immissi-
onsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren zeigen keine 
unlösbaren Konflikte mit relevanten Arten bzw. Minderungs- 
und Vermeidungsmaßnahmen auf. Damit ist die Errichtungs-
möglichkeit von Windkraftanlagen in dem Bereich grundsätz-
lich möglich. 

Den Bedenken wird nicht ge-
folgt. Keine Änderung der Pla-
nung.  
 



Gemeinde Wadersloh – 34. Änderung des Flächennutzungsplans im Bereich Eichelgarten für die Nutzung Sonderbaufläche WEA im Eichelgarten  
Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (1) BauGB, der Nachbarkommunen gem. § 2 (2) BauGB sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 
4 (1) BauGB  
 

Seite 19 von 54 Stand: 08.05.2023 
 
 

lf
d

. 
N

r.
 

 

Einwender; 

Datum der  

Einwendung 

 

lf
d

. 
N

r.
 

 

Äußerung 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung / Inhaltliche Aus-

einandersetzung mit der Stellungnahme 

 

Beschlussvorschlag. 

Berücksichtigung zur  

Offenlage 

  5.5 Auch ist es nicht nachvollziehbar, dass für den Umbau ei-
nes Einfamilienhauses an der Baseler Straße als Aus-
gleichsmaßnahmen rund 30 Nistkästen für Fledermäuse, 
Feldsperling und Rauchschwalben verpflichtend erforder-
lich waren, für den Bau von zwei Windrädern (welche 
diese Arten verdrängen) aber einfach eine Umwidmung 
vorgenommen wird. Umwelt- und Naturschutz sollte für 
alle gleich gelten. 
 

Den Bedenken wird nicht gefolgt. 
Die artenschutzrechtlichen Untersuchungen zu dem immissi-
onsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren zeigen keine 
unlösbaren Konflikte mit relevanten Arten bzw. Minderungs- 
und Vermeidungsmaßnahmen auf. Auch ist die Eingriff- und 
Ausgleichsbetrachtung für den Bau eines Haues und einer 
Windenergieanlage unterschiedlich verankert, hier das Bau-
recht und dort das immissionsschutzrechtliche Genehmi-
gungsverfahren. Darüber hinaus ist u. a. über § 2 des „Ge-
setz für den Ausbau erneuerbarer Energien (Erneuerbare-
Energien-Gesetz - EEG 2023) die „Besondere Bedeutung 
der erneuerbaren Energien“ zu beachten. In § 2 wird formu-
liert:  
„Die Errichtung und der Betrieb von Anlagen sowie den da-
zugehörigen Nebenanlagen liegen im überragenden öffentli-
chen Interesse und dienen der öffentlichen Sicherheit. Bis die 
Stromerzeugung im Bundesgebiet nahezu treibhausgas-
neutral ist, sollen die erneuerbaren Energien als vorrangiger 
Belang in die jeweils durchzuführenden Schutzgüterabwä-
gungen eingebracht werden.“ 
 

Den Bedenken wird nicht ge-
folgt. Keine Änderung der Pla-
nung.  
 

  5.6 Je nach Windrichtung und Sonnenstand ist die Bauern-
schaft bereits jetzt durch Schall und Schattenwurf der bei-
den Windenergieanlagen „Schmiesbach“, welche 2017 
errichtet wurden, betroffen. Dies wurde bislang geduldet, 
was deutlich zeigt, dass Windenergie als solches hier 
nicht grundsätzlich abgelehnt wird. Zwei weitere Anlagen 
in derart nahen Standorten werden wir allerdings nicht 
mehr hinnehmen. Hierzu muss man noch sagen, dass die 
Anlagen nicht in größtmöglicher Entfernung zu den 
Wohnhäusern, sondern offensichtlich mit Blick auf ge-
ringe Kosten - im Mindestabstand zur Wohnbebauung er-
richtet werden sollen, obwohl größere Abstände möglich 
wären. 
 

Den Bedenken wird nicht gefolgt. 
Im nachgelagerten immissionsschutzrechtlichen Genehmi-
gungsverfahren für die Analgen wird die Einhaltung der rele-
vanten Richt- und Grenzwerte des Lärms/hörbaren Schalls 
wie auch des Schattenwurfes gutachterlich untersucht und 
sichergestellt. In diesen Betrachtungen werden die Vorbelas-
tungen des Raumes mitberücksichtigt. 

Den Bedenken wird nicht ge-
folgt. Keine Änderung der Pla-
nung.  
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  5.7 Alle Übrigen Bedenken von uns Anwohnern (z. B. Grund-
wasserkontamination durch Glasfaserabrieb, Infraschall 
aufgrund des sehr geringen Abstands zur Wohnbebau-
ung, Eiswurf im Winter pp.) würden hier den Rahmen 
sprengen. 
 

Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
Den Bedenken wird nicht gefolgt. 
Zu den nicht weiter spezifizierten Bedenken ist anzumerken: 
Grundwasserkontamination durch Glasfaserabrieb 
Nach mehreren Quellen (u. a. Wissenschaftlicher Dienst des 
Bundestages 2020; Ministerium für Wissenschaft, Energie, 
Klimaschutz und Umwelt des Landes Sachsen-Anhalt,  
https://mwu.sachsen-anhalt.de/energie/erneuerbare-ener-
gien/windenergie/faktencheck#c389711 am 07.05.2024) ist 
der Materialabrieb von einem geringeren Umfang im Ver-
gleich zu anderen Kunststoffabrieben und kann durch Be-
schichtung der Rotorflügel vermindert oder vermieden wer-
den.  
Infraschall 
Nach aktuellem Wissensstand ergeben sich bei Einhaltung 
der immissionsschutzrechtlichen Abstände des hörbaren 
Schalls zwischen Wohnnutzungen und Windenergieanlagen 
keine gesundheitlichen Auswirkungen durch Infraschall. Dies 
bestätigen mehrere Gutachten.  
Eiswurf ist durch Abschaltregelungen oder technische Vor-
kehrungen an den Anlagen vermeidbar.  
 

Den Bedenken wird nicht ge-
folgt. 
Keine Änderung der Planung. 

  5.8 Mit unserer Unterschrift dokumentieren wir unseren aus-
drücklichen Widerspruch gegen die Änderung des Flä-
chennutzungsplans. Des Weiteren beantragen wir, 
schriftlich detailliert über den derzeitigen Planungsstand 
in Kenntnis gesetzt zu werden. Aus den veröffentlichten 
Plänen gehen keine genauen Standorte, Höhen und Ab-
stände hervor. 

Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
Die Einwender werden über das Ergebnis der Abwägung in-
formiert. Im Rahmen der weiteren Planung können sie sich 
erneut beteiligen. 
Den Bedenken wird nicht gefolgt. 
Aufgrund der Plandarstellung, die sich deutlich an möglichen 
Anlagen und Standorten orientiert und diese aufnimmt und 
der Planung als Rotor-In-Flächen sind Standorte und Ab-
stände zu bestimmen (Siehe auch Layout der Planung in der 
Begründung Kap. 6) 

Den Bedenken wird nicht ge-
folgt. Keine Änderung der Pla-
nung.  
 

6 Öffentlichkeit 6  
 
 
01.05.2024 

6.1 Anlass für die Änderung des FNPs ist die Planung zur Er-
richtung von zwei Windenergieanlagen mit jeweils einer 
Gesamthöhe von rund 250 m. Der rund 7,5 ha große Än-
derungsbereich, bestehend aus zwei Teilflächen, liegt 

Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Siehe Abwägungsvorschläge im folgenden lfd..-Nr. 6.2ff. 

Siehe Beschlussvorschläge 
im folgenden lfd..-Nr. 6.2ff. 

https://mwu.sachsen-anhalt.de/energie/erneuerbare-energien/windenergie/faktencheck#c389711
https://mwu.sachsen-anhalt.de/energie/erneuerbare-energien/windenergie/faktencheck#c389711
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nordwestlich des Ortsteiles Wadersloh im Bereich West-
heide — Basel Richtung der Ortslage Sünninghausen 
(Stadt Oelde). Hiermit nehme ich fristgerecht Stellung 
zum geplanten Vorhaben und möchte einige Einwendun-
gen machen, die dazu beitragen sollen, dass wegen der 
jetzt schon bestehenden Überkapazitäten bei Windkraft-
anlagen, keine weiteren Windräder mehr in Wadersloh 
gebaut werden. 
 

  6.2 Ich wohne am Entruper Weg und blicke jeden Tag auf die 
beiden in unmittelbarer Nähe zu meinem Wohnhaus lie-
genden raumbedeutsamen Windräder an der Winkel-
straße. Ich höre den Lärm und befürchte auch durch die 
neuen Windräder am Eichelgarten erheblichen Lärm und 
auch Infraschall Belastungen für die Umwelt. 
 

Den Bedenken wird nicht gefolgt.  
Die neuen Windräder werden die relevanten Grenz- und 
Richtwerte für den hörbaren Schall zum Schutz der Anlieger 
einhalten. Dieses muss im Rahmen der immissionsschutz-
rechtlichen Genehmigung für die Anlagen nachgewiesen 
werden. Bezüglich des Infraschalls haben Messstudien ein-
zelner deutscher Landeseinrichtungen zum Immissions-
schutz gezeigt, dass bei Einhaltung der erforderlichen Ab-
stände des hörbaren Schalls auch die Wahrnehmbarkeit und 
Wirkungen von Infraschall nicht mehr gegeben sind. 
 

Den Bedenken wird nicht ge-
folgt. Keine Änderung der Pla-
nung.   
 

  6.3 Das natürliche Landschaftsbild der Gemeinde und der 
münsterländischen Parklandschaft wird durch den Bau 
der neuen Windräder weiter stark zerstört und ich fühle 
mich durch die Höhe der Anlagen von 250 Metern, ich 
betone noch einmal 250 Meter, stark bedrängt. Eine wei-
tere Verspargelung durch immer mehr Windräder, das 
wollte die Gemeinde Wadersloh vor einigen Jahren ver-
hindern. Eine überproportionale Belastung der Bürger ist 
nicht hinzunehmen und untergräbt das Vertrauen in die 
kommunale Politik. Auch in meinem Bekanntenkreis sind 
viele gegen weitere Windräder in Wadersloh. Sie befürch-
ten u.a. auch den Verlust Ihrer Immobilen Werte und Ihrer 
Lebensqualität. 
 

Den Bedenken wird nicht gefolgt. 
Die angesprochenen Aspekte des Schutzes des Land-
schaftsbildes und Rücksichtnahme auf das Schutzgut 
Mensch werden im Umweltbericht zu dieser Flächennut-
zungsplanänderung sowie im immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsverfahren zum Bau von Windkraftanlagen 
berücksichtigt. Hier werden z. T. durch Gutachten die Ein-
haltung der relevanten Richt- und Grenzwerte z. B. bei Im-
missionen nachgewiesen.  
Die angesprochene Parklandschaft ist kein natürliches 
Landschaftsbild, sondern eine durch den Menschen ge-
schaffene Kulturlandschaft. Sie ist an vielen Stellen durch 
technische Bauwerke wie Masten etc. bereits geformt und 
ergänzt. Die Gemeinde Wadersloh will vor diesem Hinter-
grund eine ausgewogenere Verteilung von Windkraftanla-
gen im Gemeindegebiet erreichen und eigene Kriterien 

Den Bedenken wird nicht ge-
folgt. Keine Änderung der 
Planung.  
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entwickeln.   

  6.4 Nächtliche Beleuchtungsfeuer sorgen dafür, dass auch in 
der Nacht eine erhebliche Lichtverschmutzung vorhanden 
ist, welche negative Beeinträchtigungen für Menschen 
und Tiere zur Folge haben wird. Die Windenergieanlagen 
im Norden von Lippetal zeigen das sehr deutlich. 
 

Den Bedenken wird nicht gefolgt. 
Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
An Windkraftanlagen kann eine bedarfsgesteuerte Befeue-
rung berücksichtigt werden. Diese Beleuchtung schaltet sich 
erst bei Annäherung eines Flugzeuges ein bzw. strahlt ab in 
Richtung der Höhe der relevanten Objekte und nicht nach 
unten in Richtung der Häuser.  
 

Den Bedenken wird nicht ge-
folgt. Keine Änderung der Pla-
nung.  

  6.5 Ich beobachte ganz oft, dass die Windräder in Diestedde 
und in der unmittelbaren Umgebung trotz ausreichend 
vorhandenem Wind ab geregelt werden, um eine Netz-
überlastung zu verhindern. Diesen Verlust gleichen die 
Stromkunden über die Netzentgelte aus. Die fehlende Inf-
rastruktur und der viel zu schleppende Ausbau werden 
auch über Jahre dafür sorgen, dass die Verbraucher im-
mer höhere Stromkosten zahlen müssen. Die Kosten für 
den Bau der Stromtrassen, sind bislang auch nicht trans-
parent sind, kommen dann noch dazu. Die verantwortli-
chen Politiker in den Kommunen, dem Land und beim 
Bund wissen um diese Problematik und tragen, wenn 
nicht gegengesteuert wird, mit dazu bei, dass populisti-
sche Parteien immer höhere Zustimmung erfahren. 
 

Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Bei den Hinweisen handelt es sich um ganz allgemeine 
energiewirtschaftliche Aspekte wie z. B. bundesweite Fra-
gestellungen der Verteilung von Strom im Bundesgebiet.  
Diese ganz allgemeinen und übergeordneten Aspekte sind 
jedoch nicht Gegenstand der Änderung eines Flächennut-
zungsplanes für die Errichtung von Windkraftanlagen.        

Kein Beschluss erforderlich. 
Keine Änderung der Planung 

  6.6 Ich unterstütze ausdrücklich die kritischen Äußerungen 
zum Ausbau der Windkraft in Wadersloh von Frau Dr. Ul-
rike Keitlinghaus (CDU) (Hauptausschusssitzung der Ge-
meinde vom 05.03.2024) und hoffe, dass mehr Politi-
ker/innen der Gemeinde die von ihr genannten Argu-
mente prüfen und der Änderung des Flächennutzungs-
planes nicht zustimmen. Frau Dr. U. Keitlinghaus wies 
darauf hin, dass ein einseitiger Ausbau der Erzeugungs-
kapazitäten ohne entsprechende infrastrukturelle Anpas-
sungen nicht nur zu höheren Strompreisen führen 

Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Bei den Hinweisen handelt es sich um ganz allgemeine 
energiewirtschaftliche Aspekte wie z. B. bundesweite Fra-
gestellungen der Verteilung von Strom im Bundesgebiet.  
Diese ganz allgemeinen und übergeordneten Aspekte sind 
jedoch nicht Gegenstand der Änderung eines Flächennut-
zungsplanes für die Errichtung von Windkraftanlagen.        
Siehe hierzu auch die Abwägung zur lfd.-Nr. 7.1ff  

Kein Beschluss erforderlich. 
Keine Änderung der Planung 
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könnten, sondern auch zu negativen wirtschaftlichen und 
sozialen Auswirkungen. 

  6.7 Die neuen Abstandsregeln von Windrädern zur Wohnbe-
bauung von 500 - 1000 Metern sind aus meiner Sicht viel 
zu gering und führen ggf. zu gesundheitlichen Schäden. 
Ob es entsprechende Untersuchungen zu den Auswir-
kungen der Windkraft bei Kindern gibt, kann ich derzeit 
nicht genau angeben, wäre aber für den vorbeugenden 
Gesundheitsschutz notwendig. Noch vor kurzem waren 
wesentlich höhere Abstände von der Politik als notwendig 
erachtet worden. Das Umweltbundesamt beschreibt mög-
liche gesundheitliche Effekte von Windenergieanlagen. 
(Position/November 2016 mögliche gesundheitliche Ef-
fekte von Windenergieanlagen, Herausgeber Umweltbun-
desamt). Auch die Bürger unserer Gemeinde müssen ge-
schützt werden. 
 

Den Bedenken wird nicht gefolgt. 
Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Die Einhaltung der für die Gesundheit der Bevölkerung re-
levanten Grenz- und Richtwerte wird im nachgelagerten 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren 
nachgewiesen. Eine darüberhinausgehende Belastung der 
Anwohner bei Einhaltung der Werte ist nicht zu erkennen. 
Diese ist auch der Grundtenor der angeführten Positionen 
des Umweltbundesamtes.  

Den Bedenken wird nicht ge-
folgt. Keine Änderung der Pla-
nung.  

  6.8 Durch die schnelleren Genehmigungsverfahren sind auch 
die Schutzrechte der Menschen, Tiere und der Umwelt 
reduziert worden. Die Akzeptanz der Windenergieanla-
gen soll immer mehr mit finanziellen Anreizen gesteigert 
werden und so kauft man sich die Zustimmung der Bür-
ger, was sicher fragwürdig ist. 
 

Den Bedenken wird nicht gefolgt. 
Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Die Planung folgt den allgemeinen planungsrechtlichen 
Vorgaben, die in den letzten Jahren aufgrund der verän-
derten nationalen Zielsetzungen mit einer Genehmigungs-
beschleunigung einhergehen. Bei der Frage der finanziel-
len Beteiligung an den Vorhaben folgt die Vorhabenpla-
nung den jüngsten landesrechtlichen und -gesetzlichen 
Vorgaben für die Beteiligung der Bürger an solche Vorha-
ben. 
  

Den Bedenken wird nicht ge-
folgt. Keine Änderung der Pla-
nung.  

  6.9 Ich möchte noch auf einen weiteren Aspekt eingehen, der 
mir bei dem Ausbau der Windenergie in unserer Ge-
meinde und auch weltweit immer mehr Sorgen macht. 
Der größte Teil der Anlagen für Windenergie ist heute 
noch nicht wirtschaftlich sinnvoll recycelbar. Wir schaffen 
also weitere Umweltprobleme durch immer mehr Zubau 
der Windenergie und ignorieren das Problem einfach.  

Den Bedenken wird nicht gefolgt. 
Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Die Aufgabe des Recyclings der Anlagen bzw. -bauteile ist in 
den letzten Jahren mit der Zunahme des Repowerings von 
der Industrie aufgenommen und weiterentwickelt worden.  

Den Bedenken wird nicht ge-
folgt. Keine Änderung der Pla-
nung.  
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  6-10 Immer mehr Flächen fehlen für die Landwirtschaft, weil 
Zuwege und große Flächen für die Fundamente der Anla-
gen benötigt werden, was auch in großem Maße zu Las-
ten der Biodiversität geht.  
 

Den Bedenken wird nicht gefolgt. 
In der Planung wird darauf geachtet, dass der Verlust von 
landwirtschaftlicher Nutzfläche so gering wie möglich aus-
fällt, da unterhalb der Anlage weiterhin Landwirtschaft be-
trieben wird. So werden von Fundament und Kranstellflä-
che rd. 0,3 ha beansprucht und bei der Erschließung wird 
auf eine kurzwegige Anbindung geachtet. Darüber hinaus 
ist zu beachten, das es sich bei den in Anspruch genom-
menen Flächen um intensiv-landwirtschaftlich genutzte 
Flächen und nicht um geschützte Flächen mit einer beson-
deren naturräumlichen Funktion handelt.  
  

Den Bedenken wird nicht ge-
folgt. Keine Änderung der Pla-
nung.  

  6.11 Der Bedarf an wertvollen Rohstoffen, die oft unter frag-
würdigen Bedingungen gefördert werden, verlagern Um-
weltprobleme ins Ausland. 

Den Bedenken wird nicht gefolgt. 
Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Bei den Hinweisen handelt es sich um ganz allgemeine 
umweltbezogene Aspekte. 
Diese ganz allgemeinen und übergeordneten Aspekte sind 
jedoch nicht Gegenstand der Änderung eines Flächennut-
zungsplanes für die Errichtung von Windkraftanlagen.        
 

Den Bedenken wird nicht ge-
folgt. Keine Änderung der Pla-
nung.  

  6.12 Aus den oben genannten Gründen sollte die Gemeinde 
Wadersloh einer Änderung des Flächennutzungsplanes 
nicht zugestimmt. 
 

Siehe vorstehende Abwägungsvorschläge. Siehe vorstehende Be-
schlussvorschläge. 

7 Öffentlichkeit 7 
 
03.05.2024  

7.1 Mit diesem Schreiben lege ich Einspruch gegen die o. g. 
Änderung des Flächennutzungsplanes ein. Nicht zuletzt 
mit meinem Vortrag vor allen Fraktionen im Rathaus 
konnte ich dezidiert darlegen, dass ein weiterer planloser 
Zubau verbrauchsunabhängiger EE-Kapazitäten in Wa-
dersloh und Deutschland vollkommen sinnlos und blau-
äugig ist und in den nächsten 10 Jahren lediglich die 
Stromkunden und Steuerzahler zum Nutzen Weniger be-
lastet. Der Deutsche Strommarkt in den letzten Tagen 
gibt uns schon jetzt eine Vorstellung davon, wohin sich 
der Strompreis bei weiterem Ausbau entwickeln wird (Am 
1. und 2. Mai war der Strompreis für ca. 10h negativ bis 

Den Bedenken wird nicht gefolgt. 
Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Bei den Hinweisen handelt es sich um ganz allgemeine 
energiepolitische Aspekte. Hierbei ist es sicherlich richtig 
und geboten über die Möglichkeiten der Speicherung der 
regernativ erzeugten Energie aufgrund ihrer möglichen 
Schwankungen nachzudenken.  
Diese ganz allgemeinen und übergeordneten Aspekte sind 
jedoch nicht Gegenstand der Änderung eines Flächennut-
zungsplanes für die Errichtung von Windkraftanlagen.        
 

Den Bedenken wird nicht ge-
folgt. Keine Änderung der Pla-
nung.  
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runter auf -14ct/kWh – und das ist immer zu Zeiten der 
höchsten EE-Produktion!).  
 
Im Vergleich zur Investition in 5 weitere WKA würde es 
die Energiewende technisch deutlich effektiver voranbrin-
gen, dieses Geld (40-50Mio Euro) in den Aufbau von ca. 
60-70.000 kWh Batteriespeicher in Wadersloh zu inves-
tieren. Rechtlich und finanziell müssen die Bedingungen 
dafür noch geschaffen werden, aber darauf muss so-
wieso hingearbeitet werden. Damit könnten wir wenigs-
tens einen Teil der jetzt schon produzierten Überschüsse 
um 10h (leider nicht mehr!) in die dunklen Flautezeiten 
verschieben. 
 

  7.2 Mit diesem Schreiben lege ich Einspruch gegen die o. g. 
Änderung des Flächennutzungsplanes ein. Nicht zuletzt 
mit meinem Vortrag vor allen Fraktionen im Rathaus 
konnte ich dezi- diert darlegen, dass ein weiterer planlo-
ser Zubau verbrauchsunabhängiger EE-Kapazitäten in 
Wadersloh und Deutschland vollkommen sinnlos und 
blauäugig ist und in den nächsten 10 Jahren lediglich die 
Stromkunden und Steuerzahler zum Nutzen Weniger be-
lastet. Der Deut- sche Strommarkt in den letzten Tagen 
gibt uns schon jetzt eine Vorstellung davon, wohin   
sich der Strompreis bei weiterem Ausbau entwickeln wird 
(Am 1. und 2. Mai war der Strompreis für ca. 10h negativ 
bis runter auf -14ct/kWh).    
Im Vergleich zur Investition in 5 weitere WKA würde es 
die Energiewende technisch deutlich effektiver voranbrin-
gen, dieses Geld (40-50Mio Euro) in den Aufbau von ca. 
60-70.000 kWh Batteriespeicher in Wadersloh zu inves-
tieren. Rechtlich und finanziell müssen die Bedingungen 
dafür noch geschaffen werden, aber darauf muss so-
wieso hingearbeitet werden. Damit könnten wir wenigs-
tens einen Teil der jetzt schon produzierten Überschüsse 
um 10h (leider  nicht mehr!) in die dunklen Flautezeiten 

Den Bedenken wird nicht gefolgt. 
Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Siehe Abwägungsvorschläge lfd.-Nr. 7.3ff.  

Siehe Beschlussvorschläge 
lfd.-Nr. 7.3ff. 
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verschieben.    
Begründung:    
 

  7.3 Das Münsterland liefert bereits heute einen überproporti-
onalen Flächenanteil für den   
Ausbau der Windenergie in den dafür planerisch vorgese-
hen Windvorzugszonen und erfüllt damit schon jetzt alle 
Anforderungen an die Energiewende (Regionalplanung 
Münsterland). Die Investoren nutzen die rechtliche Lücke 
bis zum Inkrafttreten des neuen Regionalplans, um zu-  
sätzlich WEA außerhalb dieser Zonen zu errichten. Dem 
Ansatz der Landesplanung, „Wild- wuchs“ beim Bau von 
WEA zu vermeiden, wird damit zum eigenen Nutzen ent-
gegengetreten. Der Erneuerbare-Energien-Erlass von 
NRW will den Ausbau bewusst in die Konzentrationszo-
nen des Regionalplans lenken, um den Rest der Park-
landschaft zu erhalten, den Schutz der Natur, die Rück-
sichtnahme auf die betroffenen Menschen und die Akzep-
tanz der Energiewende bei der Bevölkerung zu gewähr-
leisten. Der Bau der Anlagen ist deshalb abzulehnen.   
 

Den Bedenken wird nicht gefolgt. 
Bei den Windenergiebereichen der Regionalplanung han-
delt es sich nicht um Konzentrationszonen oder Aus-
schlussflächen. Sie dienen als Flächenkulisse zur Bestim-
mung und Quantifizierung der Flächenbeitragswerte nach 
Anhang 1 des Windenergieflächenbedarfsgesetzes 
(WindBG). 
Außerhalb dieser in Regionalplänen bzw. Teilregionalplä-
nen berücksichtigten Flächen sind Windkraftanlagen nach § 
35 Abs. 2 BauGB („Sonstige Vorhaben“) zu betrachten.  
Über die Flächenkulisse der Regionalplanung hinaus kön-
nen nach § 249 Abs. 2 BauGB die Kommunen eigene Flä-
chen, sog. Positiv-Flächen ausweisen, damit Windkraftanla-
gen nach § 35 Abs.2 i. V. m. Abs. 3 Nr. 1 BauGB nicht den 
Darstellungen eines Flächennutzungsplanes widerspre-
chen. 
Die angesprochenen Aspekte des Schutzes des Land-
schaftsbildes, des Schutzes der Natur, der Rücksicht-
nahme auf das Schutzgut Mensch werden im Umweltbe-
richt und Artenschutzfachbeitrag zu dieser Flächennut-
zungsplanänderung sowie im immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsverfahren zum Bau von Windkraftanlagen 
berücksichtigt. Hier werden z. T. durch Gutachten die Ein-
haltung der relevanten Richt- und Grenzwerte z. B. bei Im-
missionen nachgewiesen.  
Die angesprochene Parklandschaft ist kein natürliches 
Landschaftsbild, sondern eine durch den Menschen ge-
schaffene Kulturlandschaft. Sie ist an vielen Stellen durch 
technische Bauwerke wie Masten etc. bereits geformt und 
ergänzt. Die Gemeinde Wadersloh will vor diesem Hinter-
grund eine ausgewogenere Verteilung von Windkraftanla-
gen im Gemeindegebiet erreichen und eigene Kriterien 
entwickeln.  

Den Bedenken wird nicht ge-
folgt. Keine Änderung der 
Planung.  
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  7.4 Die Gemeinde Wadersloh deckt bereits heute bilanziell 
100 % ihres Strombedarfs aus Erneuerbaren Energien 
(Berechnungen NKN, Arbeitsgruppe Energie). Durch den 
eigenbedarfsbezogenen Zubau privater Solaranlagen 
wird sich dieser Anteil weiter erhöhen. Mit den zwei ge-
planten WEA am Eichelgarten würde die Gemeinde Wa-
dersloh eine 9-fache Überbauung mit EE- Erzeugungska-
pazitäten erreichen. Ich lehne es ab, dass die Gemeinde 
ihren Bürgern alle Lasten aufbürdet, die mit der überpro-
portionalen Erfüllung einer Deutschen Gemeinschaftsauf-
gabe verbunden sind. Das ist ungerecht.    
 

Den Bedenken wird nicht gefolgt. 
Die vorgetragenen Bedenken betreffen auch ganz allge-
meine energiepolitische Fragestellungen in der Akzeptanz 
der Energiewende, die eine Folge der bundesweiten Um-
setzung der Transformation der Energieerzeugung bedeu-
tet. Dies bundeseinheitliche Vorgaben und Rahmenset-
zungen haben eine geringere „Relevanz“ von regional- 
und ortstypischen Besonderheiten (hier der kommunale 
Selbstversorgungsgrad) zur Folge. U. a. als Reaktion da-
rauf ist die Gemeinde bestrebt bzw. plant durch eigene Kri-
terien die Entwicklung im Windenergie- und Photovoltaik-
bereich räumlich zu steuern.  
Im Gegensatz zu der früheren Planungsgrundlegung mit 
Steuerung der Baurechte privilegierter Anlagen des § 35 
Abs. 3 Satz 3 BauGB (die Baurechte „genommen“ haben), 
formen die neuen Planungen die Baurechte „positiv“ aus. 
So kann die Kommune nun mit einem selbst formulierten 
Ziel von max. 20 Anlagen hier bei einer Überschreitung 
der Zahl eine Bauleitplanung für weitere Anlagen nicht 
mehr vorsehen. Auch möchte die Kommune mit eigenen 
geplanten Kriterien erreichen, dass nicht eine Ortslage 
übermäßig viele Anlagen zugeordnet bekommt.  
Ein Rechtsanspruch auf Bauleitplanung zur Verwirklichung 
von Vorhaben besteht nicht (anders als bei der Privilegie-
rung und deren Einschränkung). Mit den neuen Planungen 
werden sog. „Positiv“-Planungen betrieben 
 

Den Bedenken wird nicht ge-
folgt. Keine Änderung der 
Planung.  
 

  7.5 Am südlichen und nördlichen Ortsrand von Diestedde be-
finden sich bereits heute 9 der 10 WEA in der Gemeinde 
Wadersloh. Die Diestedder Bürger tragen damit schon 
jetzt 90 Pro- zent der damit verbundenen Lasten, wie hör-
baren Lärm, Infraschall, Belastung des Land- schaftsbil-
des etc.. Ein weiterer Zubau in Ortsnähe würde diesen 

Den Bedenken wird nicht gefolgt. 
Mit der nun aufgezeigten Planung für zwei Standorte ist ein 
weiterer, darüber hinaus gehender Zubau von Anlagen im 
Raum Diestedde nicht geplant.  
Die Gemeinde Wadersloh will den Ausbau der Windenergie 
fördern und möchte hierfür Planungen von Vorhabenträgern 

Den Bedenken wird nicht ge-
folgt. 
Keine Änderung der Planung. 
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Zustand weiter verschär- fen. Warum wird das geplante 
Windenergieprojekt erneut in unmittelbarer Nähe zu Dies- 
tedde errichtet, ohne zuvor die Bürger zu befragen, ob sie 
damit einverstanden sind?   
 

bauleitplanerisch geordnet umsetzen. In diesem Zusammen-
hang beteiligt sie die Bürgerinnen und Bürger innerhalb der 
Planverfahren im gesetzlich vorgeschriebenen Maße.  

  7.6 Das Münsterland ist charakterisiert durch seine Parkland-
schaft und vermarktet sie touristisch. Auch die Gemeinde 
Wadersloh hat in der Vergangenheit große Anstrengun-
gen unternommen, um ihre Attraktivität für Urlauber und 
Tagesausflügler zu erhöhen (Gestaltung Abteiumfeld, 
Wohnmobilstellplätze, Werbung …). Die Belastung des 
Landschaftsbildes durch immer mehr WEA von immer 
größerer Höhe wird Besucher davon abhalten, ein Müns-
terland zu bereisen, das sich zu einer „WindParkland-
schaft“ entwickelt.    
 

Den Bedenken wird nicht gefolgt. 
Mit der nun aufgezeigten Planung für zwei Anlagen und ei-
ner möglichen. geplanten ausgewogenen räumlichen 
Steuerung der Verteilung von Anlagen im Gemeindegebiet 
ist ein weiterer Zubau von Anlagen im Raum Diestedde 
nicht geplant.  
Dabei können auch Räume von Windkraftanlagen freige-
halten, die aus touristischen Gründen nicht mit oder weiter 
verdichtet mit WEA bebaut werden sollen.  
Das sich das Münsterland aufgrund der überall relativ ebe-
nen Topographie ubiquitär für die Windenergienutzung 
eignet, ist eine Differenzierung und räumliche Steuerung 
aus anderen planerischen Gründen sinnvoll. Hierbei ist zu 
beachten, das nicht abschließend wissenschaftlich belegt 
ist, dass die Errichtung von Windkraftanlagen ganz gene-
rell dem Tourismus und der touristischen Nutzung eines 
Raumes entgegenstehen. 
 

Den Bedenken wird nicht ge-
folgt. 
Keine Änderung der Planung. 

  7.7 Wissenschaftliche Langzeitstudien stellen die Hypothese 
auf, dass WEA negative Effekte   
auf das Mikroklima haben (Wake-Effekt), die insbeson-
dere nachts, zu einer Erwärmung und Austrocknung der 
Oberflächenluft führen (Wissenschaftliche Dienste des 
Deutschen Bundestages, WD 3 –   
3000 – 083/23, 2020; Impacts of wind farms on land 
surface temperature,  https://www.atmos.albany.edu/facs-
taff/zhou/pdf/pdf_papers/Zhou_et_al_2012.pdf; „Wind 
farms dry surface soil in temporal and spatial variation“, 
https://www.sciencedirect.com/science/ar-
ticle/pii/S2215016123000055 ). Bevor der Zubau von 
WEA massiv vorangetrieben wird, sollte zunächst 

Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Den Bedenken wird nicht gefolgt.  
Es ist sicherlich richtig, dass die Errichtung von Windkraftan-
lagen Auswirkungen auf die Umwelt haben. Die damit ver-
bundenen Fragestellungen waren und sind Gegenstand vie-
ler wissenschaftlichen Studien. Abgesehen von dem z. T. 
größeren Alter der zitierten Studien ist in Ihnen auch die Un-
sicherheit der Messgrundlagen, Indikatoren und Methodik 
und damit der Ergebnisse angesprochen worden. Eine ab-
schließende Bewertung der Auswirkungen des Baus von 
Windenergieanlagen auf die Bodenfeuchte bzw. Bodentro-
ckenheit ist so nicht gesichert möglich.  

Den Bedenken wird nicht ge-
folgt. 
Keine Änderung der Planung. 
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ausgeschlossen werden, dass sie das Risiko von Dürren 
verschärfen.    
 

  7.8 Der Erfolg der Energiewende ist gefährdet, wenn der 
Schwerpunkt einseitig auf die Erhöhung der Erzeugungs-
kapazitäten gelegt wird, ohne deren andere Säulen 
(Netze, Speicher, H2-Wirtschaft, Lastverschiebung, Re-
dundanzkraftwerke) zeitnah nachzuführen   
(https://www.bundesrechnungshof.de/SharedDocs/Down-
loads/DE/Berichte/2024/energiewende- voll-
text.pdf?__blob=publicationFile&v=4; 
https://www.focus.de/finanzen/news/zu-wenig-zu-spaet-e-
on-chef-schlaegt-alarm-das-netz- ist-ganz-klar-am-li-
mit_id_259697059.html ). Hier gibt es momentan große 
Defizite und offenkundig einen Nachholbedarf von ca. 10 
Jahren. Es sollte deshalb zunächst ein Ausbaumorato-
rium gelten.  
 

Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Hierbei handelt es sich um ganz allgemeine energiewirt-
schaftliche Aspekte wie z. B. bundesweite Fragestellungen 
mit Effizienz der Erzeugung und Energieeinsparung.  
Diese ganz allgemeinen und übergeordneten Aspekte sind 
jedoch nicht Gegenstand der Änderung eines Flächennut-
zungsplanes für die Errichtung von Windkraftanlagen.        

Kein Beschluss erforderlich. 
Keine Änderung der Planung 

  7.9 Der einseitige Ausbau der Erzeugungskapazitäten verur-
sacht immer weiter steigende Kos-  
ten für die Vergütung der Betreiber bei Abschaltung und 
negativen Strompreisen (EEG 2023).  Strom wird zu Ab-
fall und muss entsorgt werden. Die Kosten trägt die Allge-
meinheit direkt über die Netzentgelte. Der steigende Zu-
schussbedarf für das EEG-Ausgleichskonto und die   
steigenden Kosten für Redispatch-Maßnahmen werden 
über Steuern und Abgaben finanziert und belasten die 
Bürger ebenfalls. Verbraucher in Deutschland zahlen 
schon heute als Folge dieser Entwicklung im weltweiten 
Vergleich Spitzenpreise für Strom. Dies hat bereits nega-
tive Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit der deut-
schen Industrie und auf so- zial schwache Bevölkerungs-
schichten. Diese Entwicklung sollte die Gemeinde Wa-
dersloh nicht übereifrig weiter vorantreiben.   
 

Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Hierbei handelt es sich um ganz allgemeine energiewirt-
schaftliche Aspekte wie z. B. bundesweite Fragestellungen 
mit Effizienz der Erzeugung und Energieeinsparung.  
Diese ganz allgemeinen und übergeordneten Aspekte sind 
jedoch nicht Gegenstand der Änderung eines Flächennut-
zungsplanes für die Errichtung von Windkraftanlagen.        

Kein Beschluss erforderlich. 
Keine Änderung der Planung 
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  7.10 Die Entwicklung des weltweiten des CO2-Ausstoßes wird 
nicht in Deutschland entschieden.  
Sinnvoll wäre es, einen Teil der immensen Kosten, die 
die deutsche Energiewende ver- schlingt, in Schwellen-
ländern zu investieren. Dort hätten sie einen ungleich hö-
heren Effekt  für das Weltklima (Regenwaldschutz, Sanie-
rung degradierter Böden etc.). Es ist Zeit, dass     
 
wieder mit Vernunft und Augenmaß an bestehende Prob-
leme herangegangen wird. Die einseitige Fokussierung 
auf ein Ziel (hier chaotischer Zubau von EE-Kapazitäten) 
wird großen volkswirtschaftlichen Schaden anrichten und 
in der Folge zu sozialen Spannungen führen. Das Ge-
schäft einiger weniger auf Kosten aller, ist abzulehnen!   
 

Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Hierbei handelt es sich um ganz allgemeine energiewirt-
schaftliche Aspekte wie z. B. bundesweite Fragestellungen 
mit Effizienz der Erzeugung und Energieeinsparung.  
Diese ganz allgemeinen und übergeordneten Aspekte sind 
jedoch nicht Gegenstand der Änderung eines Flächennut-
zungsplanes für die Errichtung von Windkraftanlagen.        

Kein Beschluss erforderlich. 
Keine Änderung der Planung 

  7.11 Erläuternde Grafiken zu den Punkten lfd.-Nr. 7.1 und 7.2  Kein Beschluss erforderlich. 
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8 Öffentlichkeit 8 

 
03.05.2024 

8.1 mit diesem Schreiben lege ich Einspruch gegen die o. g. 
Änderung des Flächennutzugsplanes ein.   
Begründung:    

Siehe folgende Abwägungsvorschläge lfd. Nr. 8.2 ff. Siehe folgende Beschlussvor-
schläge lfd. Nr. 8.2 ff. 

  8.2 Das Münsterland liefert bereits heute einen überproporti-
onalen Flächenanteil für den   
Ausbau der Windenergie in den dafür planerisch vorgese-
hen Windvorzugszonen und erfüllt damit schon jetzt alle 
Anforderungen an die Energiewende (Regionalplanung 
Münsterland). Die Investoren nutzen die rechtliche Lücke 
bis zum Inkrafttreten des neuen Regionalplans, um zu-
sätzlich WEA außerhalb dieser Zonen zu errichten. Dem 
Ansatz der Landesplanung, „Wildwuchs“ beim Bau von 
WEA zu vermeiden, wird damit nur zum eigenen Nutzen 
entgegengetreten. Der Erneuerbare-Energien-Erlass von 
NRW will den Ausbau bewusst in die Konzentrationszo-
nen des Regionalplans lenken, um den Rest der Park-
landschaft zu erhalten, den Schutz der Natur, die Rück-
sichtnahme auf die betroffenen Menschen und die  Ak-
zeptanz der Energiewende bei der Bevölkerung zu ge-
währleisten. Der Bau der Anlagen ist deshalb abzu-
lehnen.   

Den Bedenken wird nicht gefolgt. 
Bei den Windenergiebereichen der Regionalplanung han-
delt es sich nicht um Konzentrationszonen oder Aus-
schlussflächen. Sie dienen als Flächenkulisse zur Bestim-
mung und Quantifizierung der Flächenbeitragswerte nach 
Anhang 1 des Windenergieflächenbedarfsgesetzes 
(WindBG). 
Außerhalb dieser in Regionalplänen bzw. Teilregionalplä-
nen berücksichtigten Flächen sind Windkraftanlagen nach § 
35 Abs. 2 BauGB („Sonstige Vorhaben“) zu betrachten.  
Über die Flächenkulisse der Regionalplanung hinaus kön-
nen nach § 249 Abs. 2 BauGB die Kommunen eigene Flä-
chen, sog. Positiv-Flächen ausweisen, damit Windkraftanla-
gen nach § 35 Abs.2 i. V. m. Abs. 3 Nr. 1 BauGB nicht den 
Darstellungen eines Flächennutzungsplanes widerspre-
chen. 
Die angesprochenen Aspekte des Schutzes des Land-
schaftsbildes, des Schutzes der Natur, der Rücksicht-
nahme auf das Schutzgut Mensch werden im 

Den Bedenken wird nicht ge-
folgt. Keine Änderung der 
Planung.  
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Umweltbericht und Artenschutzfachbeitrag zu dieser Flä-
chennutzungsplanänderung sowie im immissionsschutz-
rechtlichen Genehmigungsverfahren zum Bau von Wind-
kraftanlagen berücksichtigt. Hier werden z. T. durch Gut-
achten die Einhaltung der relevanten Richt- und Grenz-
werte z. B. bei Immissionen nachgewiesen.  
Die angesprochene Parklandschaft ist kein natürliches 
Landschaftsbild, sondern eine durch den Menschen ge-
schaffene Kulturlandschaft. Sie ist an vielen Stellen durch 
technische Bauwerke wie Masten etc. bereits geformt und 
ergänzt. Die Gemeinde Wadersloh will vor diesem Hinter-
grund eine ausgewogenere Verteilung von Windkraftanla-
gen im Gemeindegebiet erreichen und eigene Kriterien 
entwickeln.  
  

  8.3 Die Gemeinde Wadersloh deckt bereits heute bilanziell 
100 % ihres Strombedarfs aus erneuerbaren Energien 
(Berechnungen NKN, Arbeitsgruppe Energie). Durch den 
eigenbedarfsbezogenen Zubau privater Solaranlagen 
wird sich dieser Anteil weiter erhöhen. Mit den zwei ge-
planten WEA am Eichelgarten würde die Gemeinde Wa-
dersloh eine 9-fache Überbauung mit EE- Erzeugungska-
pazitäten erreichen. Ich lehne es ab, dass die Gemeinde 
ihren Bürgern alle Lasten aufbürdet, die mit der überpro-
portionalen Erfüllung einer Deutschen Gemeinschaftsauf-
gabe verbunden sind. Das ist ungerecht.    

Den Bedenken wird nicht gefolgt. 
Die vorgetragenen Bedenken betreffen auch ganz allge-
meine energiepolitische Fragestellungen in der Akzeptanz 
der Energiewende, die eine Folge der bundesweiten Um-
setzung der Transformation der Energieerzeugung bedeu-
tet. Dies bundeseinheitliche Vorgaben und Rahmenset-
zungen haben eine geringere „Relevanz“ von regional- 
und ortstypischen Besonderheiten (hier der kommunale 
Selbstversorgungsgrad) zur Folge. U. a. als Reaktion da-
rauf ist die Gemeinde bestrebt bzw. plant durch eigene Kri-
terien die Entwicklung im Windenergie- und Photovoltaik-
bereich räumlich zu steuern.  
Im Gegensatz zu der früheren Planungsgrundlegung mit 
Steuerung der Baurechte privilegierter Anlagen des § 35 
Abs. 3 Satz 3 BauGB (die Baurechte „genommen“ haben), 
formen die neuen Planungen die Baurechte „positiv“ aus. 
So kann die Kommune nun mit einem selbst formulierten 
Ziel von max. 20 Anlagen hier bei einer Überschreitung 
der Zahl eine Bauleitplanung für weitere Anlagen nicht 
mehr vorsehen. Auch möchte die Kommune mit eigenen 
geplanten Kriterien erreichen, dass nicht eine Ortslage 

Den Bedenken wird nicht ge-
folgt. Keine Änderung der 
Planung.  
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übermäßig viele Anlagen zugeordnet bekommt.  
Ein Rechtsanspruch auf Bauleitplanung zur Verwirklichung 
von Vorhaben besteht nicht (anders als bei der Privilegie-
rung und deren Einschränkung). Mit den neuen Planungen 
werden sog. „Positiv“-Planungen betrieben 
 

  8.4   Das Münsterland ist charakterisiert durch seine Park-
landschaft und vermarktet sie touristisch. Auch die Ge-
meinde Wadersloh hat in der Vergangenheit große An-
strengungen unternommen, um seine Attraktivität für Ur-
lauber und Tagesausflügler zu erhöhen (Gestaltung Ab-
teiumfeld, Wohnmobilstellplätze, Werbung …). Die Belas-
tung des     
Landschaftsbildes durch immer mehr WEA von immer 
größerer Höhe wird Besucher davon abhalten, ein Müns-
terland zu bereisen, das sich zu einer „WindParkland-
schaft“ entwickelt.  
 

Den Bedenken wird nicht gefolgt. 
Mit der nun aufgezeigten Planung für zwei Anlagen und ei-
ner möglichen. geplanten ausgewogenen räumlichen 
Steuerung der Verteilung von Anlagen im Gemeindegebiet 
ist ein weiterer Zubau von Anlagen im Raum Diestedde 
nicht geplant.  
Dabei können auch Räume von Windkraftanlagen freige-
halten, die aus touristischen Gründen nicht mit oder weiter 
verdichtet mit WEA bebaut werden sollen.  
Das sich das Münsterland aufgrund der überall relativ ebe-
nen Topographie ubiquitär für die Windenergienutzung 
eignet, ist eine Differenzierung und räumliche Steuerung 
aus anderen planerischen Gründen sinnvoll. Hierbei ist zu 
beachten, das nicht abschließend wissenschaftlich belegt 
ist, dass die Errichtung von Windkraftanlagen ganz gene-
rell dem Tourismus und der touristischen Nutzung eines 
Raumes entgegenstehen. 
 

Den Bedenken wird nicht ge-
folgt. 
Keine Änderung der Planung. 

  8.5 Wissenschaftliche Langzeitstudien stellen die Hypothese 
auf, dass WEA negative Effekte   
auf das Mikroklima haben (Wake-Effekt), die insbeson-
dere nachts, zu einer Erwärmung   
und Austrocknung der Oberflächenluft führen (Wissen-
schaftliche Dienste des Deutschen Bundestages, WD 3 –  
3000 – 083/23, 2020; Impacts of wind farms on land 
surface temperature,  https://www.atmos.albany.edu/facs-
taff/zhou/pdf/pdf_papers/Zhou_et_al_2012.pdf; „Wind 
farms dry surface soil in temporal and   
spatial variation“, https://www.sciencedirect.com/sci-
ence/article/pii/S2215016123000055 ). Bevor der Zubau 

Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Den Bedenken wird nicht gefolgt.  
Es ist sicherlich richtig, dass die Errichtung von Windkraftan-
lagen Auswirkungen auf die Umwelt haben. Die damit ver-
bundenen Fragestellungen waren und sind Gegenstand vie-
ler wissenschaftlichen Studien. Abgesehen von dem z. T. 
größeren Alter der zitierten Studien ist in Ihnen auch die Un-
sicherheit der Messgrundlagen, Indikatoren und Methodik 
und damit der Ergebnisse angesprochen worden. Eine ab-
schließende Bewertung der Auswirkungen des Baus von 
Windenergieanlagen auf die Bodenfeuchte bzw. Bodentro-
ckenheit ist so nicht gesichert möglich.  

Den Bedenken wird nicht ge-
folgt. 
Keine Änderung der Planung. 
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von WEA massiv vorangetrieben wird, sollte zunächst 
ausgeschlossen werden, dass sie das Risiko von Dürren 
verschärfen.   
 

  8.6 Der Erfolg der Energiewende ist gefährdet, wenn der 
Schwerpunkt einseitig auf die  Erhöhung der Erzeugungs-
kapazitäten gelegt wird, ohne deren andere Säulen 
(Netze, Speicher, H2-Wirtschaft, Lastverschiebung, Re-
dundanzkraftwerke) zeitnah nachzuführen   
(https://www.bundesrechnungshof.de/SharedDocs/Down-
loads/DE/Berichte/2024/energiewende- voll-
text.pdf?__blob=publicationFile&v=4; 
https://www.focus.de/finanzen/news/zu-wenig-zu-spaet-e-
on-chef-schlaegt-alarm-das-netz- ist-ganz-klar-am-li-
mit_id_259697059.html ). Hier gibt es momentan große 
Defizite und offenkundig einen Nachholbedarf von ca. 10 
Jahren. Es sollte deshalb zunächst ein Ausbaumorato-
rium gelten.   
 

Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Hierbei handelt es sich um ganz allgemeine energiewirt-
schaftliche Aspekte wie z. B. bundesweite Fragestellungen 
mit Effizienz der Erzeugung und Energieeinsparung.  
Diese ganz allgemeinen und übergeordneten Aspekte sind 
jedoch nicht Gegenstand der Änderung eines Flächennut-
zungsplanes für die Errichtung von Windkraftanlagen.        

Kein Beschluss erforderlich. 
Keine Änderung der Planung 

  8.7 Der einseitige Ausbau der Erzeugungskapazitäten verur-
sacht immer weiter steigende  Kosten für die Vergütung 
der Betreiber bei Abschaltung und negativen Stromprei-
sen (EEG   
2023). Strom wird zu Abfall und muss entsorgt werden. 
Die Kosten trägt die Allgemeinheit  direkt über die Netz-
entgelte. Der steigende Zuschussbedarf für das EEG-
Ausgleichskonto  und die steigenden Kosten für Redis-
patch-Maßnahmen werden über Steuern und Abgaben  
finanziert und belasten die Bürger ebenfalls. Verbraucher 
in Deutschland zahlen schon  heute als Folge dieser Ent-
wicklung im weltweiten Vergleich Spitzenpreise für Strom. 
Dies  hat bereits negative Auswirkungen auf die Wettbe-
werbsfähigkeit der deutschen Industrie  und auf sozial 
schwache Bevölkerungsschichten. Diese Entwicklung 
sollte die Gemeinde  Wadersloh nicht übereifrig weiter 
vorantreiben.   

Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Hierbei handelt es sich um ganz allgemeine energiewirt-
schaftliche Aspekte wie z. B. bundesweite Fragestellungen 
mit Effizienz der Erzeugung und Energieeinsparung.  
Diese ganz allgemeinen und übergeordneten Aspekte sind 
jedoch nicht Gegenstand der Änderung eines Flächennut-
zungsplanes für die Errichtung von Windkraftanlagen.        

Kein Beschluss erforderlich. 
Keine Änderung der Planung 
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  8.8 Die Entwicklung des weltweiten des CO2-Ausstoßes wird 
nicht in Deutschland entschieden.  
Sinnvoll wäre es, einen Teil der immensen Kosten, die 
die deutsche Energiewende verschlingt, in Schwellenlän-
dern zu investieren. Dort hätten sie einen ungleich höhe-
ren Effekt für das Weltklima (Regenwaldschutz, Sanie-
rung degradierter Böden etc.). Es ist Zeit, dass wieder mit 
Vernunft und Augenmaß an bestehende Probleme heran-
gegangen wird.  Die einseitige Fokussierung auf ein Ziel 
(hier chaotischer Zubau von EE-Kapazitäten) wird großen 
volkswirtschaftlichen Schaden anrichten und in der Folge 
zu sozialen Spannungen  führen. Das Geschäft einiger 
weniger auf Kosten aller, ist abzulehnen!   
https://www.bundestag.de/re-
source/blob/817020/27cf214cfbeaac330d3b731cbbd8610
b/WD-8-077-20-pdf-data.pdf   
 

Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Hierbei handelt es sich um ganz allgemeine energiewirt-
schaftliche Aspekte wie z. B. bundesweite Fragestellungen 
mit Effizienz der Erzeugung und Energieeinsparung.  
Diese ganz allgemeinen und übergeordneten Aspekte sind 
jedoch nicht Gegenstand der Änderung eines Flächennut-
zungsplanes für die Errichtung von Windkraftanlagen.        

Kein Beschluss erforderlich. 
Keine Änderung der Planung 

  8.9 ·Am südlichen und nördlichen Ortsrand von Diestedde 
befinden sich bereits heute 9 der 10 WEA in der Ge-
meinde Wadersloh. Die Diestedder Bürger tragen damit 
schon jetzt 90 Prozent der damit verbundenen Lasten, 
wie hörbaren Lärm, Infraschall, Belastung des Land-
schaftsbildes etc. Ein weiterer Zubau in Ortsnähe würde 
diesen Zustand weiter verschärfen. Warum wird das ge-
plante Windenergieprojekt erneut in unmittelbarer   
Nähe zu Diestedde errichtet, ohne zuvor die Bürger zu 
befragen, ob sie damit einverstanden sind?“ 
 
Konkretes Beispiel   
Wenn ich aus meinem Fenster den Schürbusch runter-
schaue, ergibt sich folgendes Bild: Neben dem „kleinen“ 
Kirchturm dominieren die beiden Windräder, nördlich der  

Den Bedenken wird nicht gefolgt. 
Mit der nun aufgezeigten Planung für zwei Standorte ist ein 
weiterer, darüber hinaus gehender Zubau von Anlagen im 
Raum Diestedde nicht geplant.  
Die Gemeinde Wadersloh will den Ausbau der Windenergie 
fördern und möchte hierfür Planungen von Vorhabenträgern 
bauleitplanerisch geordnet umsetzen. In diesem Zusammen-
hang beteiligt sie die Bürgerinnen und Bürger innerhalb der 
Planverfahren im gesetzlich vorgeschriebenen Maße.  
Auch verdeutlichen die Beispiele, dass in der Münsterländi-
schen Parklandschaft mit ihren Gehölzen, Hecken und Wäl-
dern Grünstrukturen einen Teil der Anlage verdecken. 
Die angesprochene Lärmsituation kann vom Einwender bei 
relevanter Belastung überprüft werden. Auch kann bezüglich 
der Befeuerung im Rahmen eines Repowerings die 

Den Bedenken wird nicht ge-
folgt. Keine Änderung der Pla-
nung.  
 



Gemeinde Wadersloh – 34. Änderung des Flächennutzungsplans im Bereich Eichelgarten für die Nutzung Sonderbaufläche WEA im Eichelgarten  
Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (1) BauGB, der Nachbarkommunen gem. § 2 (2) BauGB sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 
4 (1) BauGB  
 

Seite 36 von 54 Stand: 08.05.2023 
 
 

lf
d

. 
N

r.
 

 

Einwender; 

Datum der  

Einwendung 

 

lf
d

. 
N

r.
 

 

Äußerung 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung / Inhaltliche Aus-

einandersetzung mit der Stellungnahme 

 

Beschlussvorschlag. 

Berücksichtigung zur  

Offenlage 

Winkelstraße, den Horizont.   
Nein, die stehen nicht nebeneinander, hier die Relation:   
- Entfernung Kirchturm ca. 450 m   
- Windrad links: ca. 1865 m   
- Windrad rechts: ca. 1895 m   
Nach der aktuellen Planung sollen wir dann, bei gleicher 
Blickrichtung, zwei weitere Windräder, die die bisherigen 
um über 40 m überragen, bewundern dürfen?   
 

 
 
Nun, wem’s nicht gefällt, der kann seinen Blick ja abwen-
den. Daher hier meine Aussicht Richtung Süden. Hier 
umstellen die 6 Entruper Windräder den Diestedder Sü-
den!     
Und obwohl die beiden Rechten 935 m bzw. 1225 m ent-
fernt stehen, ergibt sich, je nach Windrichtung, eine ganz 
hervorragende Geräuschkulisse, die sich bei jeder Rotor-
drehung in den Kopf wummert! Von dem nächtlichen rot-
blinkendem Horizont mal ganz zu schweigen.     
 

Beleuchtung umgestellt werden, sodass sie sich erst bei An-
näherung eines Flugzeuges einschaltet bzw. in Richtung der 
Höhe der relevanten Objekte abstrahlt und nicht nach unten 
in Richtung der Häuser.   
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Dazu nochmal meine direkte Aussicht aus dem Garten. 
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9 Öffentlichkeit 9 
 
Vom 04.05.2024 

9.1 Mit diesem Schreiben lege ich Einspruch gegen die o. g. 
Änderung des Flächennutzungsplanes ein. 
Begründung:  
  
 

Siehe folgende Abwägungsvorschläge lfd. Nr. 9.2 ff. Siehe folgende Beschlussvor-
schläge lfd. Nr. 9.2 ff. 

  9.2 Das Münsterland liefert bereits heute einen überproporti-
onalen Flächenanteil für den Ausbau der Windenergie in 
den dafür planerisch vorgesehen Windvorzugszonen und 
erfüllt damit schon jetzt alle Anforderungen an die Ener-
giewende (Regionalplanung Münsterland). Die Investoren 
nutzen die rechtliche Lücke bis zum Inkrafttreten des 
neuen Regionalplans, um zusätzlich WEA außerhalb die-
ser Zonen zu errichten. Dem Ansatz der Landesplanung, 
„Wildwuchs“ beim Bau von WEA zu vermeiden, wird da-
mit zum eigenen Nutzen entgegengetreten. Der Erneuer-
bare-Energien-Erlass von NRW will den Ausbau bewusst 
in die Konzentrationszonen des Regionalplans lenken, 
um den Rest der Parklandschaft zu erhalten, den Schutz 
der Natur, die Rücksichtnahme auf die betroffenen Men-
schen und die Akzeptanz der Energiewende bei der Be-
völkerung zu gewährleisten. Der Bau der Anlagen ist des-
halb abzulehnen. 
 

Den Bedenken wird nicht gefolgt. 
Bei den Windenergiebereichen der Regionalplanung han-
delt es sich nicht um Konzentrationszonen oder Aus-
schlussflächen. Sie dienen als Flächenkulisse zur Bestim-
mung und Quantifizierung der Flächenbeitragswerte nach 
Anhang 1 des Windenergieflächenbedarfsgesetzes 
(WindBG). 
Außerhalb dieser in Regionalplänen bzw. Teilregionalplä-
nen berücksichtigten Flächen sind Windkraftanlagen nach § 
35 Abs. 2 BauGB („Sonstige Vorhaben“) zu betrachten.  
Über die Flächenkulisse der Regionalplanung hinaus kön-
nen nach § 249 Abs. 2 BauGB die Kommunen eigene Flä-
chen, sog. Positiv-Flächen ausweisen, damit Windkraftanla-
gen nach § 35 Abs.2 i. V. m. Abs. 3 Nr. 1 BauGB nicht den 
Darstellungen eines Flächennutzungsplanes widerspre-
chen. 
Die angesprochenen Aspekte des Schutzes des Land-
schaftsbildes, des Schutzes der Natur, der Rücksicht-
nahme auf das Schutzgut Mensch werden im Umweltbe-
richt und Artenschutzfachbeitrag zu dieser Flächennut-
zungsplanänderung sowie im immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsverfahren zum Bau von Windkraftanlagen 
berücksichtigt. Hier werden z. T. durch Gutachten die Ein-
haltung der relevanten Richt- und Grenzwerte z. B. bei Im-
missionen nachgewiesen.  
Die angesprochene Parklandschaft ist kein natürliches 
Landschaftsbild, sondern eine durch den Menschen ge-
schaffene Kulturlandschaft. Sie ist an vielen Stellen durch 
technische Bauwerke wie Masten etc. bereits geformt und 
ergänzt. Die Gemeinde Wadersloh will vor diesem Hinter-
grund eine ausgewogenere Verteilung von 

Den Bedenken wird nicht ge-
folgt. Keine Änderung der 
Planung.  
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Windkraftanlagen im Gemeindegebiet erreichen und ei-
gene Kriterien entwickeln.  
  

  9.3 Die Gemeinde Wadersloh deckt bereits heute bilanziell 
100 % ihres Strombedarfs aus Erneuerbaren Energien 
(Berechnungen NKN, Arbeitsgruppe Energie). Durch den 
eigenbedarfsbezogenen Zubau privater Solaranlagen 
wird sich dieser Anteil weiter erhöhen. Mit den zwei ge-
planten WEA am Eichelgarten würde die Gemeinde Wa-
dersloh eine 9-fache Überbauung mit EE-Erzeugungska-
pazitäten erreichen. Ich lehne es ab, dass die Gemeinde 
ihren Bürgern alle Lasten aufbürdet, die mit der überpro-
portionalen Erfüllung einer Deutschen Gemeinschaftsauf-
gabe verbunden sind. Das ist ungerecht.  
 

Den Bedenken wird nicht gefolgt. 
Die vorgetragenen Bedenken betreffen auch ganz allge-
meine energiepolitische Fragestellungen in der Akzeptanz 
der Energiewende, die eine Folge der bundesweiten Um-
setzung der Transformation der Energieerzeugung bedeu-
tet. Dies bundeseinheitliche Vorgaben und Rahmenset-
zungen haben eine geringere „Relevanz“ von regional- 
und ortstypischen Besonderheiten (hier der kommunale 
Selbstversorgungsgrad) zur Folge. U. a. als Reaktion da-
rauf ist die Gemeinde bestrebt bzw. plant durch eigene Kri-
terien die Entwicklung im Windenergie- und Photovoltaik-
bereich räumlich zu steuern.  
Im Gegensatz zu der früheren Planungsgrundlegung mit 
Steuerung der Baurechte privilegierter Anlagen des § 35 
Abs. 3 Satz 3 BauGB (die Baurechte „genommen“ haben), 
formen die neuen Planungen die Baurechte „positiv“ aus. 
So kann die Kommune nun mit einem selbst formulierten 
Ziel von max. 20 Anlagen hier bei einer Überschreitung 
der Zahl eine Bauleitplanung für weitere Anlagen nicht 
mehr vorsehen. Auch möchte die Kommune mit eigenen 
geplanten Kriterien erreichen, dass nicht eine Ortslage 
übermäßig viele Anlagen zugeordnet bekommt.  
Ein Rechtsanspruch auf Bauleitplanung zur Verwirklichung 
von Vorhaben besteht nicht (anders als bei der Privilegie-
rung und deren Einschränkung). Mit den neuen Planungen 
werden sog. „Positiv“-Planungen betrieben 
 

Den Bedenken wird nicht ge-
folgt. Keine Änderung der 
Planung.  
 

  9.4 Am südlichen und nördlichen Ortsrand von Diestedde be-
finden sich bereits heute 9 der 10 WEA in der Gemeinde 
Wadersloh. Die Diestedder Bürger tragen damit schon 
jetzt 90 Prozent der damit verbundenen Lasten, wie hör-
baren Lärm, Infraschall, Belastung des Landschaftsbildes 
etc.. Ein weiterer Zubau in Ortsnähe würde diesen 

Den Bedenken wird nicht gefolgt. 
Mit der nun aufgezeigten Planung für zwei Standorte ist ein 
weiterer, darüber hinaus gehender Zubau von Anlagen im 
Raum Diestedde nicht geplant.  
Die Gemeinde Wadersloh will den Ausbau der Windenergie 
fördern und möchte hierfür Planungen von Vorhabenträgern 

Den Bedenken wird nicht ge-
folgt. 
Keine Änderung der Planung. 
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Zustand weiter verschärfen. Warum wird das geplante 
Windenergieprojekt erneut in unmittelbarer Nähe zu Dies-
tedde errichtet, ohne zuvor die Bürger zu befragen, ob sie 
damit einverstanden sind? 
 

bauleitplanerisch geordnet umsetzen. In diesem Zusammen-
hang beteiligt sie die Bürgerinnen und Bürger innerhalb der 
Planverfahren im gesetzlich vorgeschriebenen Maße.  

  9.5 Das Münsterland ist charakterisiert durch seine Parkland-
schaft und vermarktet sie touristisch. Auch die Gemeinde 
Wadersloh hat in der Vergangenheit große Anstrengun-
gen unternommen, um ihre Attraktivität für Urlauber und 
Tagesausflügler zu erhöhen (Gestaltung Abteiumfeld, 
Wohnmobilstellplätze, Werbung …). Die Belastung des 
Landschaftsbildes durch immer mehr WEA von immer 
größerer Höhe wird Besucher davon abhalten, ein Müns-
terland zu bereisen, das sich zu einer „WindParkland-
schaft“ entwickelt. 

Den Bedenken wird nicht gefolgt. 
Mit der nun aufgezeigten Planung für zwei Anlagen und ei-
ner möglichen. geplanten ausgewogenen räumlichen 
Steuerung der Verteilung von Anlagen im Gemeindegebiet 
ist ein weiterer Zubau von Anlagen im Raum Diestedde 
nicht geplant.  
Dabei können auch Räume von Windkraftanlagen freige-
halten, die aus touristischen Gründen nicht mit oder weiter 
verdichtet mit WEA bebaut werden sollen.  
Das sich das Münsterland aufgrund der überall relativ ebe-
nen Topographie ubiquitär für die Windenergienutzung 
eignet, ist eine Differenzierung und räumliche Steuerung 
aus anderen planerischen Gründen sinnvoll. Hierbei ist zu 
beachten, das nicht abschließend wissenschaftlich belegt 
ist, dass die Errichtung von Windkraftanlagen ganz gene-
rell dem Tourismus und der touristischen Nutzung eines 
Raumes entgegenstehen. 
 

Den Bedenken wird nicht ge-
folgt. 
Keine Änderung der Planung. 

  9.6 Wissenschaftliche Langzeitstudien stellen die Hypothese 
auf, dass WEA negative Effekte auf das Mikroklima ha-
ben (Wake-Effekt), die ,insbesondere nachts, zu einer Er-
wärmung und Austrocknung der Oberflächenluft führen 
(Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages, 
WD 3 – 3000 – 083/23, 2020; Impacts of wind farms on 
land surface temperature, https://www.atmos.al-
bany.edu/facstaff/zhou/pdf/pdf_pa-
pers/Zhou_et_al_2012.pdf; „Wind farms dry surface soil 
in temporal and spatial variation“, https://www.sciencedi-
rect.com/science/article/pii/S2215016123000055 ). Bevor 
der Zubau von WEA massiv vorangetrieben wird, sollte 
zunächst ausgeschlossen werden, dass sie das Risiko 

Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Den Bedenken wird nicht gefolgt.  
Es ist sicherlich richtig, dass die Errichtung von Windkraftan-
lagen Auswirkungen auf die Umwelt haben. Die damit ver-
bundenen Fragestellungen waren und sind Gegenstand vie-
ler wissenschaftlichen Studien. Abgesehen von dem z. T. 
größeren Alter der zitierten Studien ist in Ihnen auch die Un-
sicherheit der Messgrundlagen, Indikatoren und Methodik 
und damit der Ergebnisse angesprochen worden. Eine ab-
schließende Bewertung der Auswirkungen des Baus von 
Windenergieanlagen auf die Bodenfeuchte bzw. Bodentro-
ckenheit ist so nicht gesichert möglich.  

Den Bedenken wird nicht ge-
folgt. 
Keine Änderung der Planung. 
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von Dürren verschärfen. 

  9.7 Der Erfolg der Energiewende ist gefährdet, wenn der 
Schwerpunkt einseitig auf die Erhöhung der Erzeugungs-
kapazitäten gelegt wird, ohne deren andere Säulen 
(Netze, Speicher, H2-Wirtschaft, Lastverschiebung, Re-
dundanzkraftwerke) zeitnah nachzuführen 
(https://www.bundesrechnungshof.de/SharedDocs/Down-
loads/DE/Berichte/2024/energiewende-voll-
text.pdf?__blob=publicationFile&v=4; 
https://www.focus.de/finanzen/news/zu-wenig-zu-spaet-e-
on-chef-schlaegt-alarm-das-netz-ist-ganz-klar-am-li-
mit_id_259697059.html ). Hier gibt es momentan große 
Defizite und offenkundig einen Nachholbedarf von ca. 10 
Jahren. Es sollte deshalb zunächst ein Ausbaumorato-
rium gelten. 
 

Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Hierbei handelt es sich um ganz allgemeine energiewirt-
schaftliche Aspekte wie z. B. bundesweite Fragestellungen 
mit Effizienz der Erzeugung und Energieeinsparung.  
Diese ganz allgemeinen und übergeordneten Aspekte sind 
jedoch nicht Gegenstand der Änderung eines Flächennut-
zungsplanes für die Errichtung von Windkraftanlagen.        

Kein Beschluss erforderlich. 
Keine Änderung der Planung 

  9.8 Der einseitige Ausbau der Erzeugungskapazitäten verur-
sacht immer weiter steigende Kosten für die Vergütung 
der Betreiber bei Abschaltung und negativen Stromprei-
sen (EEG 2023). Strom wird zu Abfall und muss entsorgt 
werden. Die Kosten trägt die Allgemeinheit direkt über die 
Netzentgelte. Der steigende Zuschussbedarf für das 
EEG-Ausgleichskonto und die steigenden Kosten für Re-
dispatch-Maßnahmen werden über Steuern und Abgaben 
finanziert und belasten die Bürger ebenfalls. Verbraucher 
in Deutschland zahlen schon heute als Folge dieser Ent-
wicklung im weltweiten Vergleich Spitzenpreise für Strom. 
Dies hat bereits negative Auswirkungen auf die Wettbe-
werbsfähigkeit der deutschen Industrie und auf sozial 
schwache Bevölkerungsschichten. Diese Entwicklung 
sollte die Gemeinde Wadersloh nicht weiter vorantreiben. 

Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Hierbei handelt es sich um ganz allgemeine energiewirt-
schaftliche Aspekte wie z. B. bundesweite Fragestellungen 
mit Effizienz der Erzeugung und Energieeinsparung.  
Diese ganz allgemeinen und übergeordneten Aspekte sind 
jedoch nicht Gegenstand der Änderung eines Flächennut-
zungsplanes für die Errichtung von Windkraftanlagen.        

Kein Beschluss erforderlich. 
Keine Änderung der Planung 

  9.9 • Die Entwicklung des weltweiten des CO2-Ausstoßes 
wird nicht in Deutschland entschieden. Sinnvoll wäre es, 
einen Teil der immensen Kosten, die die deutsche 

Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Hierbei handelt es sich um ganz allgemeine energiewirt-
schaftliche Aspekte wie z. B. bundesweite Fragestellungen 

Kein Beschluss erforderlich. 
Keine Änderung der Planung 
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Energiewende verschlingt, in Schwellenländern zu inves-
tieren. Dort hätten sie einen ungleich höheren Effekt für 
das Weltklima (Regenwaldschutz, Sanierung degradierter 
Böden etc.). Es ist Zeit, dass wieder mit Vernunft und Au-
genmaß an bestehende Probleme herangegangen wird. 
Die einseitige Fokussierung auf ein Ziel (hier chaotischer 
Zubau von EE-Kapazitäten) wird großen volkswirtschaftli-
chen Schaden anrichten und in der Folge zu sozialen 
Spannungen führen. Das Geschäft einiger weniger auf 
Kosten aller, ist abzulehnen! 
 

mit Effizienz der Erzeugung und Energieeinsparung.  
Diese ganz allgemeinen und übergeordneten Aspekte sind 
jedoch nicht Gegenstand der Änderung eines Flächennut-
zungsplanes für die Errichtung von Windkraftanlagen.        
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1 Bundesamt für Infra-
struktur, Umwelt-
schutz und Dienst-
leistungen der Bun-
deswehr, Bonn  
 
05.04.2024  

1.1 Vorbehaltlich einer gleichbleibenden Sach- und Rechtslage 
werden Verteidigungsbelange nicht beeinträchtigt. Es be-
stehen daher zum angegebenen Vorhaben seitens der Bun-
deswehr als Träger öffentlicher Belange keine Einwände. 
 

Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Keine Abwägung erforderlich.  

Kein Beschluss erforderlich. 

2 PLEdoc GmbH, Es-
sen 
 
05.04.2024 

2.1 Wir beziehen uns auf Ihre o.g. Maßnahme und teilen Ihnen 
hierzu mit, dass von uns verwaltete Versorgungsanlagen 
der nachstehend aufgeführten Eigentümer bzw. Betreiber 
von der geplanten Maßnahme nicht betroffen werden: 
• OGE (Open Grid Europe GmbH), Essen 
• Kokereigasnetz Ruhr GmbH, Essen 
• Ferngas Netzgesellschaft mbH (FG), Netzgebiet Nordbay-
ern, Schwaig bei Nürnberg 
• Mittel-Europäische Gasleitungsgesellschaft mbH (ME-
GAL), Essen 
• Mittelrheinische Erdgastransportleitungsgesellschaft mbH 
(METG), Essen 
• Nordrheinische Erdgastransportleitungsgesellschaft mbH 
& Co. KG (NETG), Dortmund 
• Trans Europa Naturgas Pipeline GmbH (TENP), Essen 
• Uniper Energy Storage GmbH, Düsseldorf: Erdgasspei-
cher Epe, Eschenfelden, Krummhörn 
Hinsichtlich der Maßnahmen zum Ausgleich und zum Er-
satz der Eingriffsfolgen entnehmen wir den Unterlagen, 
dass die Kompensationsmaßnahmen erst im Weiteren  
Verfahren festgelegt werden bzw. keine Erwähnung finden. 
Wir weisen darauf hin, dass durch die Festsetzung planex-
terner Ausgleichsflächen eine Betroffenheit von uns verwal-
teter Versorgungseinrichtungen nicht auszuschließen ist. 
Wir bitten um Mitteilung der planexternen Flächen bzw. um 
weitere Beteiligung an diesem Verfahren. 

Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Keine Abwägung erforderlich.  

Kein Beschluss erforderlich. 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung / Inhaltliche Aus-
einandersetzung mit der Stellungnahme 

 
Berücksichtigung im Bau-
leitplan zum Entwurf 

Maßgeblich für unsere Auskunft ist der im Übersichtsplan 
markierte Bereich. 
Dort dargestellte Leitungsverläufe dienen nur zur groben 
Übersicht. 
Achtung: Eine Ausdehnung oder Erweiterung des Projekt-
bereichs bedarf immer einer erneuten Abstimmung mit uns. 

3 Bundesnetzagentur,  
BNetzA  
Berlin 

3.1 Überprüfung der Betroffenheit funktechnischer Einrichtun-
gen in Ihrem Plangebiet 
============================================ 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
auf Grundlage Ihrer Angaben wurde von uns eine Überprü-
fung des o. g. Gebiets auf Beeinträchtigungen von funktech-
nischen Einrichtungen wie Richtfunkstrecken, Radaren, ra-
dioastronomischen Einrichtungen sowie Funkmessstellen 
der Bundesnetzagentur (BNetzA) durchgeführt. Durch 
rechtzeitige Einbeziehung ihrer Betreiber in die weitere Pla-
nung sollen Störungen vermieden werden. 
 
Folgende Betreiber sind im Plangebiet aktiv: 
 
BETREIBER RICHTFUNK: 
============================== 
Es sind keine Richtfunkstrecken betroffen. 
 
BETREIBER RADARE: 
============================== 
Es sind keine Radare betroffen. 
 
BETREIBER RADIOASTRONOMIE: 
============================== 
Es sind keine Radioastronomie Stationen betroffen. 
 
FUNKMESSSTELLEN DER BNETZA: 
============================== 
Es sind keine Funkmessstandorte der BNetzA betroffen. 
 

Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Keine Abwägung erforderlich. 
. 

Kein Beschluss erforderlich. 
Keine Änderung der Planung. 



Gemeinde Wadersloh – 34. Änderung des Flächennutzungsplans im Bereich Eichelgarten für die Nutzung Sonderbaufläche WEA im Eichelgarten  
Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (1) BauGB, der Nachbarkommunen gem. § 2 (2) BauGB sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 
4 (1) BauGB  
 

Seite 46 von 54 Stand: 08.05.2023 
 
 

lf
d

. 
N

r.
 

 
Einwender; 
Datum der  
Einwendung 
 
 

lf
d

. 
N

r.
 

 
Äußerung 
(Hervorhebung diesseits) 
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einandersetzung mit der Stellungnahme 

 
Berücksichtigung im Bau-
leitplan zum Entwurf 

Hinweise zum Beteiligungsverfahren der Bundesnetzagen-
tur 
============================================ 
Beachten Sie bitte für Ihr geplantes Vorhaben auch die Hin-
weise auf unserer Internetseite 
www.bundesnetzagentur.de/bauleitplanung 

4 Bezirksregierung 
Münster 
Dezernat 26 – Luft-
verkehr 
 
16.04.2024 
 

4.1 Der Einwender teilt mit, dass aus luftrechtlicher Sicht vorlie-
gend keine Bedenken vorgetragen werden. 
 
 

Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Keine Abwägung erforderlich. 
. 

Kein Beschluss erforderlich. 
Keine Änderung der Planung. 

5 LWL-Archäologie für 
Westfalen 
Außenstelle Münster 
 
16.04.2024 

5.1 Aus bodendenkmalpflegerischer Sicht bestehen keine 
grundsätzlichen Bedenken gegen die o. g. Planung. 
Hinweise zu archäologischen Belangen erfolgen im späte-
ren Bebauungsplanverfahren. 
 

Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Keine Abwägung erforderlich. 
. 

Kein Beschluss erforderlich. 
Keine Änderung der Planung. 

6 DFS Deutsche Flug-
sicherung GmbH,  
Langen 
 
22.04.2024 
 

6.1 Durch die oben aufgeführte Planung werden Belange der 
DFS Deutsche Flugsicherung GmbH bezüglich §18a Luft-
verkehrsgesetz (LuftVG) nicht berührt. Es werden daher un-
sererseits weder Bedenken noch Anregungen vorgebracht.   
Bei der Beurteilung des Vorhabens bezüglich der Betroffen-
heit von Anlagen der DFS wurden die uns zur Verfügung 
gestellten Unterlagen berücksichtigt. Diese Beurteilung be-
ruht auf den Anlagenstandorten und -schutzbereichen 
Stand April 2024. Momentan beabsichtigen wir im Plange-
biet keine Änderungen, diese sind jedoch aufgrund betrieb-
licher Anforderungen nicht auszuschließen. Wir empfehlen 
daher, Windenergievorhaben grundsätzlich bei der zustän-
digen Luftfahrtbehörde zur Prüfung gem. §18a LuftVG ein-
zureichen.   
 
Wir haben das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung 
(BAF) von unserer Stellungnahme informiert.   
 

Hinweise werden zur Kenntnis genommen 
Die Hinweise werden an den vorhabenträger weitergegeben. 

Kein Beschluss erforderlich. 
Keine Änderung der Planung. 
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Berücksichtigung im Bau-
leitplan zum Entwurf 

Hinweis: Das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung stellt 
unter dem nachfolgenden Link eine interaktive Karte mit den 
aktuell gültigen Anlagenschutzbereichen verschiedener 
Flugsicherungsorganisationen gem. §18a LuftVG zur Verfü-
gung.   
http://www.baf.bund.de/DE/Themen/Flugsicherungstech-
nik/Anlagenschutz/anlagenschutz_node.html   
 
Aufgrund einer Höhe von mehr als 100,00 m über Grund ist 
das Einzelvorhaben von § 14 LuftVG betroffen und bedarf 
stets einer luftrechtlichen Zustimmung. Die konkreten Pla-
nungen sind im Rahmen des Genehmigungsverfahrens der 
zuständigen Landesluftfahrtbehörde vorzulegen. Im Rah-
men dieses Genehmigungsverfahrens wird gemäß § 31 
Abs. 3 LuftVG die DFS durch die Luftfahrtbehörde beteiligt  
und zur gutachtlichen Stellungnahme aufgefordert. Die DFS 
prüft die Einhaltung der Hindernisfreiflächen sowie die An- 
und Abflugverfahren an betroffenen Flugplätzen (Flughä-
fen, Landeplätze,  
 
Segelfluggelände, Hubschraubersonderlandeplätze).   
Auskünfte zu den Hindernisfreiflächen und zu den Anforde-
rungen an die Hindernisfreiheit erteilt die Landesluftfahrtbe-
hörde als Genehmigungsbehörde für die Flugplätze in ihrem 
Zuständigkeitsbereich.   
 
Folgende Abstandsregelungen sind bei den Planungen be-
reits im jetzigen Stadium zu berücksichtigen:  
• Gemeinsame Grundsätze des Bundes und der Länder für 
die Anlage und den Betrieb von Flugplätzen für Flugzeuge 
im Sichtflugbetrieb, veröffentlicht als NfL I 92/13, dort: Ge-
fahren für den Flugplatzverkehr in der Platzrunde;  
• Festlegung von Mindestabständen von Hindernissen zu 
festgelegten Sichtflugverfahren, veröffentlicht als NfL 1-
847-16.   
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Von dieser Stellungnahme bleiben die Aufgaben der Länder 
gemäß § 31 LuftVG unberührt. 

7 Landwirtschaftskam-
mer Nordrhein-West-
falen, Warendorf 
22.04.2024 

7.1 Als Träger öffentlicher landwirtschaftlicher Belange bringe 
ich gegen die o. g. Planung keine Bedenken vor. 

Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Keine Abwägung erforderlich. 
. 

Kein Beschluss erforderlich. 
Keine Änderung der Planung. 

8 Bezirksregierung 
Münster 
Dezernat 54 -Was-
serwirtschaft-  
 
23.04.2024 
 

8.1 Das Dezernat 54 -Wasserwirtschaft- der Bezirksregierung 
Münter hat das oben genannte Vorhaben aus wasserwirt-
schaftlicher Sicht geprüft.  
Die zu vertretenden Belange sind durch das Vorhaben be-
troffen.  
Das Sachgebiet 54.5 - Hochwasserrisikomanagement- 
nimmt wie folgt Stellung:  
Das Vorhaben befindet sich nicht im Überschwemmungs-
gebiet. Die Starkregenbelange wurden in der Begründung 
berücksichtigt. 
 

Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Keine Abwägung erforderlich. 
. 

Kein Beschluss erforderlich. 
Keine Änderung der Planung. 

9 Bundesaufsichtsamt 
für Flugsicherung, 
BA, Langen 
 
24.04.2024 

9.1 Der Einwender wurde über die im Betreff beschriebene Pla-
nung informiert.   
Durch die vorgelegte Planung wird der Aufgabenbereich 
des Bundesaufsichtsamtes für Flugsicherung (BAF) als Trä-
ger öffentlicher Belange im Hinblick auf den Schutz ziviler 
Flugsicherungseinrichtungen gemäß § 18a Luftverkehrsge-
setz (LuftVG) nicht berührt.   
Diese Beurteilung beruht auf den nach § 18a Abs. 1b, Satz 
2 LuftVG angemeldeten Anlagenstandorten und –schutzbe-
reichen der Flugsicherungsanlagen mit heutigem Stand.  
Es bestehen gegen den vorgelegten Planungsstand keine 
Einwände.   
Eine weitere Beteiligung des BAF an diesem Planungsvor-
gang ist  nicht erforderlich.   
Allgemeine Hinweise  
Um dem gesetzlich geforderten Schutz der Flugsicherungs-
einrichtungen Rechnung zu tragen, melden die Flugsiche-
rungsorganisationen gemäß § 18a Abs. 1b, Satz 2 LuftVG 

Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Keine Abwägung erforderlich. 
. 

Kein Beschluss erforderlich. 
Keine Änderung der Planung. 
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meiner Behörde diejenigen Bereiche um Flugsicherungs-
einrichtungen, in denen Störungen durch Bauwerke zu er-
warten sind. Diese Bereiche werden allgemein als "Anla-
genschutzbereiche" bezeichnet und im amtlichen Teil des  
Bundesanzeigers veröffentlicht.  
 
Die Dimensionierung der Anlagenschutzbereiche erfolgt ge-
mäß § 18a LuftVG durch die Flugsicherungsorganisation, 
welche die Flugsicherungseinrichtung betreibt und orientiert 
sich an den Empfehlungen des ICAO EUR DOC 015. Auf-
grund von Vorbebauung, betrieblicher Erfordernisse oder 
einem neuen Stand der Technik kann der angemeldete 
Schutzbereich im Einzelfall von diesen Empfehlungen ab-
weichen.  
Meine Behörde stellt auf ihrer Webseite eine zweidimensio-
nale Karte der Anlagenschutzbereiche und eine 3D-Vorprü-
fungsanwendung bereit.   
Mit diesen können alle interessierten Personen prüfen, ob 
ein Bauwerk oder Gebiet im Anlagenschutzbereich einer 
Flugsicherungseinrichtung liegt. Zu erreichen sind die An-
wendungen über unsere Webseite unter www.baf.bund.de 
. 

10 Vodafone West 
GmbH, Düsseldorf 
 
25.04.2024 
 

10.1 Wir teilen Ihnen mit, dass die Vodafone-Gesellschaft(en) 
gegen die von Ihnen geplante Baumaßnahme keine Ein-
wände geltend macht. Im Planbereich befinden sich keine 
Telekommunikationsanlagen unseres Unternehmens. Eine 
Neuverlegung von Telekommunikationsanlagen ist unserer-
seits derzeit nicht geplant. 
Vor Baubeginn sind aktuelle Planunterlagen vom ausfüh-
renden Tiefbauunternehmen anzufordern. 
Unsere kostenlosen Planauskünfte sind erreichbar via Inter-
net über die Seite: 
https://www.vodafone.de/immobilienwirtschaft/hilfe/plan-
auskunft/index.html 
Dort kann man sich einmalig registrieren lassen und Plan-
auskünfte einholen.  
Bitte beachten Sie: 

Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Die Hinweise werden an den Vorhabenträger weitergegeben. 
 
. 

Kein Beschluss erforderlich. 
Keine Änderung der Planung. 

http://www.baf.bund.de/
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Es müssen aktuell immer zwei Planauskünfte für Bestands-
netz der Vodafone Deutschland GmbH und Vodafone 
GmbH / Vodafone West GmbH angefordert werden.  
 
Bitte beachten Sie: 
Bei einer Stellungnahme, z.B. wegen Umverlegung, Mitver-
legung, Baufeldfreimachung, etc. oder eine Koordinie-
rung/Abstimmung zum weiteren Vorgehen, dass die ver-
schiedenen Vodafone-Gesellschaften trotz der Fusion hier 
noch separat Stellung nehmen. Demnach gelten weiterhin 
die bisherigen Kommunikationswege. Wir bitten dies für die 
nächsten Monate zu bedenken und zu entschuldigen.  
 

11 Wasserversorgung 
Beckum GmbH, 
Beckum  
 
25.04.2024 

11.1 Es bestehen keine Bedenken. 
 

Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Keine Abwägung erforderlich. 
. 

Kein Beschluss erforderlich. 
Keine Änderung der Planung. 

12 Landesbetrieb Stra-
ßenbau NRW 
Regionalniederlas-
sung Münsterland 
Abteilung Betrieb und 
Verkehr, 
Coesfeld 
 
30.04.2024 

12.1 Der Änderungsbereich liegt abseits von vorhandenen und 
geplanten Landes- und Bundesstraßen. Daher werden sei-
tens Straßen NRW keine Anregungen und Bedenken vor-
getragen. 
 

Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Keine Abwägung erforderlich. 
. 

Kein Beschluss erforderlich. 
Keine Änderung der Planung. 

13 Industrie- und Han-
delskammer Nord 
Westfalen 
 
30.04.2024 

13.1 Zu dem oben genannten Flächennutzungsplan (Vorgang 
118393) werden von uns weder Anregungen noch Beden-
ken vorgebracht. 
 

Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Keine Abwägung erforderlich. 
. 

Kein Beschluss erforderlich. 
Keine Änderung der Planung. 

14 Regionalforstamt 
Münsterland, 
Münster 
 

14.1 Gegen oben genannte Planung bestehen aus Sicht des Re-
gionalforstamtes Münsterland keine Bedenken.  
Die südliche Teilfläche der Art „Sonderbaufläche für die 
Windenergie“ überplant zwar tlw. die Waldfläche des 

Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Keine Abwägung erforderlich. 
 

Kein Beschluss erforderlich. 
Keine Änderung der Planung. 
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30.04.2024 Flurstück 22 – Flur 51 – Gemarkung Wadersloh, hierbei ist 
allerdings nur die Inanspruchnahme durch die Rotorüber-
streichung geplant. Die forstwirtschaftliche Nutzung und die 
Waldeigenschaft der Fläche werden hierdurch nicht einge-
schränkt. 
  

15 Evangelische Kirche 
von Westfalen, 
Das Landeskirchen-
amt, Bielefeld 
Ev. Kreiskirchenamt 
Gütersloh-Halle-Pa-
derborn 
 
29.04.2024 

15.1 Gegen die obengenannte Planung bestehen keine Beden-
ken. 
 

Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Keine Abwägung erforderlich. 
. 

Kein Beschluss erforderlich. 
Keine Änderung der Planung. 

16 Handwerkskammer 
Münster  
 
03.05.2024  
 

16.1 Im Rahmen unserer Beteiligung an der Aufstellung sowie 
frühzeitigen öffentlichen Auslegung o. g. Änderungsent-
wurfs tragen wir gemäß §§ 4 (1) und 3 (1) BauGB keine An-
regungen vor.  
 

Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Keine Abwägung erforderlich. 
. 

Kein Beschluss erforderlich. 
Keine Änderung der Planung. 

17 Kreis Warendorf 
Bauamt 
 
30.04.2024 

17.1 Zu dem o.a. Planungsvorhaben habe ich keine Anregungen 
und Bedenken. 

Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 

Kein Beschluss erforderlich. 
. 

  17.2 Bauamt: 
Die textliche Erläuterung zur Sonderbaufläche sollte im 
zweiten Satz um den Zusatz „… land- und forstwirtschaftli-
che Nutzung …“ ergänzt werden 
 

Der Anregung wird gefolgt. 
Die textliche Erläuterung wird entsprechend ergänzt. 

Der Anregung wird gefolgt. 
Keine Änderung der Planung. 

  17.3 Untere Wasserbehörde – Sachgebiet Wasserwirtschaft und 
Gewässer: 
Nach Prüfung der Unterlagen bestehen gegen die 34. Än-
derung des Flächennutzungsplans unter Beachtung nach-
folgender Hinweise (H) keine Bedenken: 
 

Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 

Siehe nachfolgende lfd.-Nr. 
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  17.4 1. Werden für die Zuwegung zur Windenergieanlage oder 
für die Einspeisung bzw. Anbindung an das Versorgungs-
netz Gewässer auf dem Kreisgebiet Warendorf gekreuzt, so 
ist für die jeweilige Gewässerkreuzung eine wasserrechtli-
che Genehmigung gemäß § 36 Wasserhaushaltsgesetz i. 
V. m. § 22 Landeswassergesetz erforderlich. Das entspre-
chende Formular sowie Merkblatt finden Sie auf der Home-
page des Kreises Warendorf unter Serviceportal – Dienst-
leistungen A-Z – Anlagen in, an, über und unter oberirdi-
schen Gewässern. (H) 
 

Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Die Hinweise werden an den Vorhabenträger weitergegeben. 

Kein Beschluss erforderlich. 
Keine Änderung der Planung. 

  17.5 2. Der Bereich auf der Fläche “Eusterschulte“ grenzt im 
Nordwesten an das Gewässer 4361. Hier ist auf einen nach 
§ 38 Absatz 3 Wasserhaushaltsgesetz festgelegten 5 Meter 
Gewässerrandstreifen zu achten. (H) 
 

Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Die Hinweise werden an den Vorhabenträger weitergegeben. 

Kein Beschluss erforderlich. 
Keine Änderung der Planung. 

  17.6 Untere Bodenschutzbehörde: 
Umfang und Detaillierungsgrad des Umweltberichtes bedür-
fen keiner Ergänzung. 
Der Planung wird inhaltlich zugestimmt. 
 

Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Keine Abwägung erforderlich. 

Kein Beschluss erforderlich. 
Keine Änderung der Planung. 

  17.7 Immissionsschutz: 
Aus immissionsschutzrechtlicher Sicht werden gegen die 
34. Änderung des Flächennutzungsplans „Windräder im Ei-
chelgarten“(Vorentwurf) keine Bedenken geäußert. 
Es wird darauf hingewiesen, dass in der Antragskonferenz 
beim Kreis Warendorf zum immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsverfahren nach § 4 BImSchG die inhaltlichen 
Anforderungen an die vorzulegenden Antragsunterlagen 
abschließend definiert werden. 
Hinsichtlich der Nutzung von Waldbereichen ist vor der An-
tragskonferenz vom Antragsteller der Landesbetrieb Wald- 
und Holz sowie das Amt für Planung und Naturschutz über 
das geplante Vorhaben zu informieren und die Zulässigkeit 
des Anlagenstandortes abzustimmen.  
 

Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Keine Abwägung erforderlich. 
Die Hinweise werden an den Vorhabenträger weitergegeben 

Kein Beschluss erforderlich. 
Keine Änderung der Planung. 
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18 Bezirksregierung 
Arnsberg, 
Kampfmittelbeseiti-
gungsdienst Hagen 
 
16.04.2024 

18.1 Eine Flächenüberprüfung ist für keiner der beiden Flächen 
erforderlich (siehe nachfolgende Karten) 
 

 

 
 

Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Die Hinweise werden an den Vorhabenträger weitergegeben. 

Kein Beschluss erforderlich. 
Keine Änderung der Planung. 
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